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Zur Wiedereinführung der Geschwornengerichte 
Von Dr. EDUARD LANG-WALDTHURM, Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen, Wien 

(Fortsetzung und Schluß) 

Die nach früherem Recht möglichen "Kontrollfragen" gibt es 
nunmehr nicht. Dennoch ist dds Fragensystem noch immer reichlich 
kompliziert. 

Die Fragestellung selbst erfolst nach Schluß des Beweiwer
fahrens durch den Vorsitzenden nach Beratung mit dem Schwur
gerichtshof. Die Fragen sind schriftlich zu verfassen- und bei 
sonstiger Nichtigkeit zu verlesen. Ueber Aenderungs- oder Er
gänzungsanträg-e der Parteien entscheidet der Schwurgerichtshof. 
Die Geschwornen erhalten zwei Ausfertigungen der endgültigen 
Fragen. 

Erkennt der Schwurgerichtshof, daß der Angeklagte frei·zu
sprechen ist, weil einer der im § 259, Z'. 1 und 2 StPo, ge
nannten Fälle vorliegt (das sind Einleitung oder Fortsetzung des 
Verfahrens ohne Antrag eines berechtigten Ankläsers oder recht
zeiti1ger Rücktritt desselben von der Anklage) oder weil aus 
anderen prozeßrechtlichen Gründen die Verfolgung ausgeschlos
sen ist, entfällt natürlith die Fragestellung. 

Nach Verlesung der Fragen werden die Schlußvorträge ge
halten, die alle im Urteil zu entscheidenden Punkte behande.ln 
müssen. Letzteres ist neu, denn früher wurden zuerst mir 

.Jädoyers zur Schuldfrage gehalten; fiel das Erkenntnis der 
�eschwornen, der sogenannte "Wahrspruch", in der Literatur 

auch "Verdikt" genannt, zu ungumten des Angeklagten dus, 
erfolgten weiters Schlußvorträge über die Straf- und die son
stigen noch offenen Fragen, Nach neuem Recht dber erklärt der 
Vorsitzende nun diie Verhandlung für geschlossen und es beginnt 
das vollständig neu geformte, nicht öffentliche Verfahren der 
Urteilsfindung. 

Erst die Verkündigung der Entscheidung erfolgt dann wieder 
öffentlich. Nach neuem Recht entfällt auch dds früher den 
P)ädoyers folgende "Resume" des Vorsitzenden, welches ei1ne 
objektive Darstellung der Ergebni•sse der Hauptverhandlung und 
die für die Geschwornen -nötige Rechtsbelehrung enthielt; dies 
konnte deshalb geschehen, weil in den Schlußvorträgen den 
Geschwornen die Ergebnisse des Verfahrens ohnehin von zwei 
Seiten vorgetr.agen werden, die Rechtsbelehrung aber - wie 
noch gezeigt werden wird - in das Beratungszimmer der Ge
schwornen verlegt wurde. 

Nachdem also die Verhandlung geschlossen und der d!lenfdfü 
verhaftete Angeklagte abg-eführt wurde, begeben sich die Ge
schwornen und der Schwurgerichtshof in die für jeden der bei
den Gerichtskörper bestimmten Beratungszimmer. Di-e Geschwor
nen wählen aus ihrer Mitte einen Obmann. Der Vorsitzende 
verfaßt inzwischen nach Beratung mit de.n übrigen Mitgli·edern 
des Schwurgerichtshofes di,e schriftliche Rechtsbelehrung, di-e dem· 
Verhandlungsprotokolle anzuschließen i-st, und der Gerichtshof 
begibt sich soddnn mit dem Schriftführer in das Be1atungszimmer 

-er Geschwornen, wo der Vorsitzende die Rechtsbeleh_run� er
. �tileilt und im Anschluß daran mit den Geschwornen die ihnen 

gestellten Fragen und die Verfahrenserg•ebnisse besprid1t. Der 
Vorsitzende belehrt auch den Obmann über dessen spezielle 
Aufgaben, insbesondere über den Abstimmungsvorgang. Dieser 
Belehrung schließt sich die Beratung der Geschwornen an, der 
der Schwurgerichtshof bei Zustimmung der Mehrheit der Ge
schwornen beiwohnen kann. Sie ist vom Obmann durch eine 
im Gesetze (� 325 (1) StPO.) inhaltlich festgelegbe Belehrung 
einzuleiten. Solange die Geschwornen die dn sie gestellten 
Fr.agen nicht beantwortet haben, dürfen sie ohne Bewilligung 
des Vorsitzenden das Beratungszimmer nicht verlassen. Auch 
der Verkehr mit dritten Personen ist so lange - bei sansbiger 
Str.afe - untersagt. Ist der Schwurgerich-tshof nicht schon ohnehin 
bei der Beratung anwesend, so kann der Obmann den Vor
sitzenden schriftlich ersuchen, zur Belehrung bei den Geschwor
nen zu erscheinen, Es ist auch zulässig, daß über einen 
während der· Beratung geäußerten Wunsch der Geschwor.nen 
die Verhandlung wieder eröffnet wird, um das Beweisverfahren 
zu ergänzen oder um Fragen abzuändern oder zu ergänzen. 

Nach der Beratung folgt die Abstimmung der Geschwornen. 
Dieser darf bei sonstiger Nichtigkeit niemand beiwohnen. Zur 
Bejahung einer Frage genügt heute absolute Stimmenmehrheit; 
bei Gleichheit entscheidet di,e für den Angeklagten günstigere 
Meinung. Die Antworten sind, wi.e gesagt, mit "Ja" oder 
"Nein" zu geben, doch sind Beschränkungen erlaubt. Ueber die 
Abstimmung hat der Obmann eine alle wesentlichen Umstände 
enth.altende Niederschrift anzufertigen. Auch hat er ei.ne- Ni,eder
schrift über die Erwägungen, welche die Geschworn_en zu ihrem 

Spruch geführt haben, anzufertigen und schließlich wird der 
Vorsitzende des Schwurgeriditshofes schriftlich vom Obmann von 
der Beendigung der Abstimmung. verständigt. Hier sei noch be
merkt, daß die erwähnte Niederschrift wohl dem Akt beizu
fügen ist, sie dber durchaus nicht den Chdrakter einer Begrün
dung hat und daher auch nicht Gegenstand eines Rechtsmittels 
sein kann. 

Nun begeben sich wieder der Schwurgerichtshof mit dem 
Schriftführer, di,esmal aber auch in Begleitung des Anklägers 
und des Verteidigers in das Beratungszimmer der Geschwornen, 
wo vom Schriftführer der Wahrspruch verlesen wird. Behauptet 
jetzt ein Geschworner, daß bei der Abstimmung ein Mißver
ständnis unterlaufen sei, oder komm'\: der Schwurgerichtshof nach 
Anhörung der Parteienvertreter zur Ueberzeugung, daß der 
Wahrspruch undeutlich, unvollständig oder in sich widerspre
chend ist, oder schl,ießlich mit der Niederschrift des Obmannes 
im Widerspruch steht, so kann den Geschwornen eine Ver
besserung ihres Verdiktes aufgetragen werden. Es besteht auch 
die Möglichkeit, das Verfahren wieder zu eröffnen. 

Die hier kurz geschilderten Vorschriften über die Beratung 
und di-e Verbesserung des Wahrspruches gehören zu den wich
tigsten Neuerungen-, denn nach altem Recht waren sich die Ge
schwornen bei der Beratung grundsätzlich allein überlassen; nur 
auf besonderes Verlangen durfte der Vorsitzende, allerdings in 
Gegensatz zum geltenden Recht, in Begleitung der Parteien
vertreter, den Geschwornen in deren Beratungszimmer eine Be
lehrung erteilen. 

Eine weitere wesentliche Neuerung ist dann folgende: Wenn 
der Schwurgerichtshof nach Verlesung des Wahrspruches einstim
mig der Meinung ist, daß sich die Geschwornen in der Haupt
sache geirrt haben, e i n .er I e i o b  z u  g u n s t e n o d e r z u  -
u n g u n s t e n des Angeklagten, so wird die Entscheidung aus
s_esetzt und die Sache dem Obersten Gerichtshof vorgeleg:t, der 
si� an ein anderes Geschwornengericht oder das sonst zustä-n
dige Gericht überweist. Bisher war ein solches Aussetzen der 
Entscheidung n u r z u g u; n s t e .n des Angeklagten möglich. 

Haben die Geschwornen die Schuldfragen verneint oder 
Zu_satzfragen nach Strafausschließungs- oder -alffhebul"lg-sgründen 
beJa-ht, so fällt der Schwurgerich-tshof sofort einen Freispruch, 
dies übri-gens auch dann, wel"ln trotz eines verurteilenden Ver
diktes aus prozeßrechtlichen Gründen die Verfolgung au5'g,e
schloss-en oder die Str<1ftat überhaupt nicht mit gerichtlicher 
Strafe bedroht ist. 

Ist di,es aber nicht der Fall, dann treten die Geschwornen
b?nk und der Schwurgerichts-hof zur gemeinsamen Beratung über 
di-e Strdfe, etwa anzuwendende Besserun.gs- und Sicherungs
maßnahmen, über die privatrechtlichen Ansprüch,e u.nd die Kosten 
d_es Strafverfahrens zusammen. Diese Bestimmung ist eine wei-tere 
einschneidende Neuerung. Frü,her war die Tätigkeit der Ge
schwornen mit der Fällung des Wahrspruches beendet. Im Falle 
eines "Schuldig" konnten sie auf das· weitere Schicksal des An-

G
geklagten keinen Einfluß nehmen. Dies ist nun anders und d!i-e 

eschwornen nehmen an der weiteren Urteilsschöpfung teil. Es 
v:rwandelt sich eigentli-ch das ursprünglich aus zwei Gerichts
korpern zusammengesetzte Geschwornengericht in ein Schöffen
gericht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß iim 
Falle eines Freispruches auf Grund eines verneinenden W<1-hr
spruches der Gerichtshof mit den Geschwornen über Entschädi
gung für die Untersuchungshaft -und über Entschädigung unge
rechtfertigt verurteilt.er Personen entscheidet. 

. Mach Beendigung der gemeinsamen Beratung wird die Sitzung 
wieder eröffnet, der Angeklagte dufg.erufen bzw. vorgeführt und 
der Obmann verliest bei sonstiger Nichtigkeit den Wahrspruch, 
worauf der Vorsitzende in öffentlicher Gerichtssitzung das Urteil 
samt den wesentlichen Gründen verkündet. War die Entscheidung 
ausgesetzt worden, so verkündet der Vorsitz-ende den dies
bezüglichen Beschluß ohne Begründung. 

Anschließend belehrt der Vorsitzende den Angeklagten über 
die ihm zustehenden Rechtsmittel. Diese si.nd wie im schöffen,
gerichtlichen Verfahren die Nichticgkeitsbeschwerde weg.en be
haupteter Nichtigkeitsgründe und die Berufung vor allem gegen 
das Strafausmaß. Di-e Nichtigkefügründe sind im § 345 StPO. 
taxativ aufgezählt und entsprechen jenen des § 281 StPO. für 
das schöffengerichtliche Verfahren mit den durch die Besonder
heiten des geschwornengerichtlichen Verfahrens bedingten Aen
derungen. 
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Von Gend.-Major FRANZ SCHIFKO 

Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Artikel 116/1 des Bundesverfassungsgesetzes 1929 erklärt 
"Verwaltungssprengel und Selbstverwaltungskörper, in die sich 
die Länder gliedern, sind die Ortsgemeinden und di·e Gebiets
gemeinden". 

Unter dem landläufigen Begriff "Gemeinde" werden Städte 
Märkte, Dörfer, Industrie- und Kurorte zusammengefaßt. ' 

Die Grundlagen des gegenwärtig in Oesterreich geltenden 
Gemeinderechtes sind in nachstehenden Artikeln der Bundes
verfassung 1929 und in nachfolgenden Gesetzen enthalten, und 
zwar: 

1. In den Bestimmunge; der Artikel 15/2 22 102/7 115 
bis 120 der BV. 1929; 

' ' ' 
2. !m R_eichsgemeindegesetz vom 5. März 1862, RGBI. Nr. 18; 
3. 1m § 8 des Verfassungsüberleitungsgesetzes von 1920 -
4. in den Gemeindeordnungen der Länder• für das Land 

Steiermark in der Gemeindeordnung für 
1

alle Gemeinden 
des Landes Steiermark, mit Ausnahme der Städte mit 
eigenem Statut, vom 2. Mai 1864, LGBI. Nr. 5, in der 
Fassung des Gesetzes vom 6. Juli 1948, LGBI. Nr. 52. 

5. im vorläufigen Gemeindegesetz von 1945 Gesetz �om 
10. Juli 1945, BGB!. Nr. 66. 

' 

Das Verhältnis zwischen Gendarmerie und Gemeinde wird 
geregelt: 

a) durch das Gendarmeriegesetz vom 25. Dezember 1894 
RGBI. Nr. 1 aus 1895, §§ 3/1, 6, 7/2, 8 und 13; 

b) durch die Gendarmededienstinstruktion, Z1rkularverord
nung des Ministeriums für Landesverteidigung vom 21. März 1895, mit den §§1/2,4,16,27/2,3,31,93,104 und 108. 

Durch die §§ 3/1 und 6 des GG. 1894 wird festgestellt d
1

aß die Bund_esgendarmerie nur der politischen Bezirksbehörd� 
a _s D1_enstbehorde unterstellt ist und zu den Gemeindeämtern nicht tm Verhältnis der Unterordnung steht. 

. Nach . § 24 der steirischen Gemeindeordnung umfaßt der �hgene W1rkungskre1�. olles, was das Interesse der Gemei,nde und 1 r
d

er
d

Bewohn_�r beruhrt und durch ihre eigenen Kräfte besorgt un urchgefuhrt werden kann. 
Dazu gehören unter anderem: 
1. D_ie Fürsorge für die Sicherheit der Person und des E'.ge?_tums (örtliche Sicherheitspolizei); 2- die orthche Straßenoolizei . 
3- Flurschutz lind Flurpolizei .' 
4. Hilfs- und Rettungswesen/ 5. Feuers_chutzpolizei; 
6- Gemeindesanitätsdienst. 

O 
De

\§ 51 der steirischen Gemeindeordnung handelt von der
. rts

(o 1ze _1, der-en Handhabung dem Bürgermeister obliegt inso _ern nicht einzelne ihrer Aufgaben staatlichen Org.anen zu'. gew iesen sind. 

d 

Dt Staatsaufsicht über die Gemeinden wird in der Regel urc .. b
die Bezirkshauptmannschaften und die Landesregierungen ausgeu t. 

H
· Gewisse __ Auf�ichtsrechte hat sich auch der Bund vorbehalten.

G
ierunter fa!_lt 1n erster Linie di,e Lokalpolizei. Sie ist den 

B 

em
d

e i_nde
b

n ubertragen, aber eine Angelegenheit, an der der un 1n esonderem Maße interessiert ist. D8sha!b enthält die Bundesverfassung 1929 selbst eine Reihe von es�im'.°ungen, di,e die Ueberwachung und Kontrolle der Lokalpol1ze _1 durch den Bund zum Gegenstande haben. �o bestimmt Artikel 15/2 der BV. 1929: 
!n den �ngelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei das 1s_t des T �iles der -�icherheitspolizei, die das Interesse de� �eme1�de zunachst beruhrt und innerhalb ihrer Grenzen durch ihre e 1_genen Kräfte besorgt werden kann, steht dem Bund die 

Befug?1s zu, die Fühwng dieser Angelegenheiten durch die 
ie�etnd,e zu beaufsichtigen und wahrgenommene Mängel durch e1sun_gen an den Landeshauptmann (Art. 103) abzustellen.'· 
.. �artn wird also der Begriff "Lokalpolizei" defiiniert: Die ortl1che Sicherheitspolizei ist der Teil der Polizei, der das lnt:ress� der Gemeinde zunächst berührt und durch eigene Krafte _ _  innerhalb der Gemei•ndegrenzen besorgt werden kann. _Daruber hinaus legt Artikel 102 (7) der BV. 1929 eine 
w

G
ette�e Eing'."iffsmöglichkeit fest: "Ergibt sich i·n einzelnen 
eme1nden die Notwendigkeit, wegen Gefährdung der öffent-
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liehen Ruhe und Ordnung besondere Maßnahmen zu treffen, 
so kann der zuständige Bundesminister mit diesen Maßnahmen 
für die Dauer der Gefährdung eigene Bundesorgone betrauen." 

Die Bestimmung gilt nicht nur für die allgemeine Sicherheits
polizei, sondern auch für die Lokalpolizei, allerdings nur auf 
die Dauer der Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. 

Demnach ist es möglich, daß die Gemeindepolizei auf 
Bedarfsdauer eigenen Bundesorganen, so auch der Gendarmeri,e, 
unterstellt werden kann. 

In größeren Gemeinden werden die Aufgaben der Orts
polizei durch Bundespolizeidirektionen und Bundespolizei
kommissariate allein durchgeführt und darf daher in solchen 
Orten neben der Bundes-Sicherheitswache eine eigene Ge
meindepolizei nicht -errkhtet werden. 

Auf eine Besonderheit wird noch hingewiesen. Kleinere 
Landgemeinden sind häufig nicht in der Lage, ein entsprechen
des Gemeindeamt zu bestellen. Deshalb sieht das Gemeinde
recht vor, daß mehrere Gemeinden zu einer Verwaltungsgemein
schaft zusammengeschlossen werden können. Die Aufgaben de

. eigenen und übertragenen Wirkungskreises werden durch d , 
gemeinsame Gemeindeamt besorgt. 

-

Diese Verwaltungsgemeinschaft unterscheidet sich aber 
wesentlich von der Vereinigung zwei-er oder mehrerer 
Gemeinden. 

Während bei der Verei,nigung die Rechtspersönlichkeit der 
einzelnen Gemeinden erlischt, wird bei der Verwaltungs
gemeinschaft nur ein gemeinsamer Hilfsapparat (das Gemeinde
amt) geschaffen. Die Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden 
wird hi,erdurch nicht berührt. 

Auf den Inhalt der einzelnen das Verhältnis zwischen 
Gendarmerie und Lokalpolizei regelnden Paragraphen des 
Gendarmeriegesetzes aus 1894 und der Gendarmeriedienst
instruktion aus 1895 wird unter Bezi,ehung auf di,e bererts 
ziti,erte Darstellung in der Folge 3 aus 1950 dieser Zeitschrift 
nicht mehr eingegangen. 

Neben diesen Bestimmungen des Gendarmeriegesetzes und 
der Gendarmeriedi,enstinstrukti-on sei noch auf Verhältnisse zur 
Gem�inde hi,ngewiesen, die sich aus den �otwendi�keiten d8� praktischen D1,enstes ergeben und zum Teil auch ihre erla 
mäßige Regelung gefunden haben. 

Nach einem Erlaß des Bundesministe,riums für Inneres, 
Generaldirekti-on für die öffentliche Sicherheilt vom 27. Sep· 
tember 1947, ist bei der Vornahme von Hausdurchsuchungen 
stets ein Gemeindefunktionär beizuzi,ehen. 

Nach § 15 des noch in Kraft stehenden deutschen Reichs
leistungsgesetzes vom 1. September 1939 kann in dringend�\ 
Katastrophen- und Unglücksfällen auch der Bürgermeister u'1' 
Beistellung der benötigten T ransportmrttel, Ausrüstungsstücke und 

Betriebsmittel ersucht werden. 
Bei Aufträgen der i·n Betracht kommenden Sicherheitsbehör

den, Gerichte und Staatsanwaltschaften an die Gendarmerie zur
Entfernung beschlagnahmter Plakate wird weg•en Beistellung von 
Arbeitskräften ebenfalls an den Bürgermeister heranzutreten 
sein. 

Ein wichtiger Faktor für den Sicherheitsdi·enst ist -es, daß 

wenigstens in den Stadt- und Marktgemeinden durch di,ese ein 
bis zwei Arrestzellen mit der erforderlichen Einrichtung der 
Gendarmerie zur Verfügung gestellt werden, um vorübergehend 
die Verwahrung verhafteter oder festgenommener Personen 
bewirken zu können. 

Ein Zeitproblem, das heute ja jeder Gemeinde große 
Schwierigkeiten bereitet, ist die Wohnungsfrage. Auch auf 
di -esem Gebi,ete ist das besondere Verständnis und tatkräftige 
Förderung der Gemeinde notwendig, wenn es sich um die Zu
weisung von Diensträumen oder Privatwohnungen für Gen
darmeriedi-enststellen bzw. Gendarmeriebeamte ha .ndelt. 

Gendarmeri,e und Gemeinde sind auf enge Zusammenarbeit 
angewiesen und heute wi,e zur Zeit ihres Erlasses gilt die 

Bestimmung des § 108/5 GDI., die da heißt: 
"Ueberhaupt muß zwischen den G-endarmen ei,nerseits und 

den Gemeindevorstehern und deren Organen anderseits ein 
gutes Einvernehmen erhalten werden, indem hierdurch auch 
der wechselseitige Beistand, dessen beide Teile bedürfen, am 
besten gesichert wlrd." 

Motorboote 

mit einem 

Außenbordmotor 

Von Gend.-Major KARL BURDIAN. 

Kraftfahrreferent des Gendarmeriezentralkommandos 

Das Gendarmeriezentralkommando hat auf dem Neusiedler 

See im Burgenland vor einiger Zeit zwei Motorboote in den 

Dienst gestellt, welche von den übrigen Motorbooben an den 

�
Kärntner oder Salzkammergutseen wesentlich abweichen. Diese 

Boote sind keine Kielboote, sondern Gleitboote mit eiinem 

sehr leistungsfähige.n Außenbordmotor. 

Der Außenbordmotor, Type "Johnson D", ist ein amerikani

sches Erzeugnis von ausgezeichneter Leistung und Qualität. 

Er verfügt über eine normale Antriebswelle mit einer Ge

triebeschaltung für Leer-, Vorwärts- und Rückwärtslauf. Der Treib

stoffbehälter ist separat und so eingerich�et, daß beide Teile, 

der Motor und der Treibstoffbehälter, in jeder Hand leicht 

getragen werden können. 

Der Motor ist ein zweizylindriger Zweitaktmotor mit Wasser

kühlung und Synchronsteuerung. Neuartige Gummilagerung zwi

schen Aggregat und Getriebe sowie Propeller verbürgen einen 

�uhigen, ausg:glichenen Lauf und lange Lebensdauer. 
..__. 

Das Gleitboot erreicht eine Geschwindigkeit bis zu vierzig 

Stunde�kilometern und kann maximal sechs Personen fassen. 

Das Gendarmeriezentralkommando bemüht sich, auch für 

andere Seen Oesterreichs solche Motorboote zu beschaffen. 

Solche Gleitboote sind in der Anschaffung und Betrieb ge

genüber den normalen Kiel-Motorbooten wesentlich billiger und 

erfüllen den gleichen Zweck. 

Text zu nebenstehender Bilderseite: 

Von ob,n nach unten: Montage des Motors - Landesgendarmeriekomma,ndant 

Oberst KREIL und der Kraftfahrreferent des Gendarmeriexentralkommandos 

Major BURDIAN macl1en die erste Probefahrt - Der Außenbordmotor, Type 

"Johnson D" - Das Gleit.boot .in voller Faiirt Photos: Thum 
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Triumph 
der :J(,kp.10-mank 

Von Gend.-Rayonsins�ktor OTTO JONKE 
Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Daß di,e Moral tid gesunken ist, ist als wehmütiiges Symptom 
unserer verwilderten Zeit eine bereits hinlänglich rbekannte Tat
sache, weil die· Spatzen allerorts schon ihr Uedchen über dne 
Unmoral von den Dächern pfeifen. 

Schon die frömmsten Lämmer fangen an zu blöken, wenn 
der Wolf im Stalle steht! 

Der "Diebstahl aus urrwiderstehlichem Zwang" (wir kennen 
hierfür das weniger häßtiche und wohlklingende Fachwort 
"Kleptomanie"), ist eine wahre Modekrankheit geworden. 

So wie sich früher, als das Sittengebot: "Du sollst nicht 
stehlen!'"' noch Geltung hatte, Menschen zusammen·taten, um 
am glattgewischten Ecktisch einer Wirtsstube ei-n Spi.elchoo zu 
machen, so tun sich heute Leute zusammen, um Räu:berei'en, 
Diebereien und Einbrüche jeglichen Formats zu besprechen. 

Stehler und Hehler krochen aus ihren muffigen Unter
schlupfen und betreiben mehr oder minder öffentlich ihre 
Schmutzg-eschäfte. Kein Zimmer ist zu fein und keine Spelunk� 
zu tief, um nicht zum Schauplaatz eines Diaebsgeschäftes zu 
werden. 

Alles, was nicht verschraubt und fest in den Angeln sitzt, 
ist für diese Leutchen Freigut! 

Von der Glühbirne im Kellerraum, vom Abfalleimer in der 
Mietskaserne, vom Hemd am Trockenboden bi1s zum Motor im 
Schuppen, dem Kraftwagen an der Straße, den Umzäunu,ngen 
an den Gärten und dem Waggon am Bahnhof reicht di•e 
nicht endenwollende Kette kleptomanischer Eigen·tumsdelikt-e. 

Nicht immer wird aus Not gestohl·en, oft is't es nur reine 
Lust, wahres Bedürfnis und herrlicher Genuß, sich das Eig·en
tum des Nächsten zuzulegen. 

Haben sich einige besonders Kluge i,n den Umbruchsta,g-en die Klauen geschärft, so beginnen doch nach und nach wi,eder 
die Spitzen der Krallen bei den häufigen Langfiingerübung,en, zu brechen. 

Es ist nicht rühmenswert, -ein Gut zu besitzen, das nicht ehrlich erworben, nicht herrenlos, sondern jemandem Eigentum ist. Es bringt selten auch Glück und faul't vom Leib wie unsaubere Wäsche. 
Wenn jemand neben seinem eigenen, auch das Holz eines -andern vom Walde heimfährt und sich denkt: "gelingt's, ist's recht, gelingt's nicht, na, so war es halt ei.n Irrtum!", so ist es immer ein Diebstahl, auch wenn es nur "irrtümliche" .Zu

eignung war, 
Wer einen Waggon von unten anbohrt, wei I auf solche 

Weise der Zucker etwas reichlicher in Mutters meist leere 
Zuckerdose rieselt, begeht ei•n Verbrechen, auch an der No� 
gemeinschaft ! 

Wer Briefe und Paketpost beraubt, ob aus Not oder 
Lust, ist nicht nur ein gemeiner Dieb, sondern auch ein ver
abscheuungswürdiger Schädling einer lnstituti,on, di1e das größte 
Vertrauen in aller Welt zu genießen pHegt; es kommt einem 
Rufmorde gleich! 

Menschen mit bester Kinderstube, die es sich früher ,ni,e 
hätten träumen lassen und deren Vorfahren sich noch im 
Grabe umdrehen würden, wenn sie es sähen, stehlen heutzutage 
wie die Raben. 

Aus Beichtstühlen und von Altären, aus den jedem halb
wegs kultivierten Menschen heiligen und ehrfurchtgebi,et-enden 
Räumen also, werden ide-elle Werte gestohlen und durch 
solche "Heldentaten" unser-er Kultur ei,n schmähliches Mahnma-1 
angehaftet. 

' 

Eltern schicken oftmals ihre Kinder stehlen! Die Kleinen 
sagen es meistens unter Tränen, di,e Schwer,e der auf sie 
geladenen Schuld noch ,nicht erkennend, auf den Gendarmerie
und Polizeidienststellen aus. Wefch eine Schande für die be-
treffenden Eltern! · 

Jugendliche Verbrecher sitzen hinter Gitterstäben, denken 
erstmalig an e(ne von unverantwortlichen Eltern und einer 
kleptomanischen Umwelt verseuchten Ki-ndheit zurück. Wer kann 
solches wieder gut mc1chen 7 
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Der Dieb hat natürlich auch seine Leute, denen er die Beute, 
das für ihn immer noch verdächtig-gefährliche Gut, meist 
leckerste Speisen und seltenste, vielfach wertvo 1 1s'.e War'?.n
,stücke, zur Weiterverbringung überläßt. 

Wie die Ameisen kriechen di,ese Hehler aus ihren Höhlen_ 
und feilschen im Flüsterton. Kaum ein Nachtwächter vermöchte 
ihr "zartes" Sti,mmchen zu hören. 

Seit die Nachfrage nach diebischem Gut größer· ist als 
das Angebot (Pr,eise !), stehen dies_e Dunk-�lrriänner mit ihren 
•ingern hoch im Kurs. Wird so -ein sc':lerchend

7
r Fuchs zu

fällig betreten, dann frägt er so nebenbei nach e1n�_m Name�, 
iden es weit und breit nicht gibt u�d dessen Trag,? er in 
Haus und Wohnung zu suchen vorgibt. Das Ergebms vieler 
Jahre fleißiger Arbeit kann durch eine Unterlassung des Be
troffenen, oder durch die Tat eines unentw-egt_en Gau,ners 
zunichte gemacht werden. 

Hier wi,e dort nisten diese Parasiten und führen ei•n Drohnen
dasein. lndem sie die Nacht zum Tag und den Tag zur 
Nacht machen, bleiben sie vielfach ungesehen. 

Junge Leutchen bevölkern am hellichten Tage di,e Wein
lokale, paffen Zigaretten, und während ihn_en der Rauch wn 
die noch nassen Ohren weht, glaubten d1,ese Flegel, schon 
Herren ·von Weltklasse zu sein, gehen "Töchter," wie eitle 
Dfaue spazieren, hängen sich jede Woche an einen anderen 
Arm und schämen sich nicht, in reifem Alter aus dem Surppen
topf ihrer ums Dasei,n schuftenden "Alten" zu, essen. Schund
literatur zum Frühstück, Sonnenbrillen und Lippenstifbe zu 
Mittag, -ei,n Männchen für den· Abend -, ist solch ein Leben 
nicht herrlich? _ _ .. _ -) 

Belehrungen scheinen wenig zu nutzen. Gewohnhe1tsver- -
brecher haben dafür ein schlechtes Ohr. Unerbittlich hart muß 
zugepackt und das Richterwort gesprochen werden u1nd un
ang,ebrachte Nachsicht endlich ein Ende nehmen. 

Kleptomanen sind wie Krebsgeschwür-e am gesunden Körper 
eines Volkes und können nur im Arbeitshaus entfernt werden. 

Di,e Arbeit, die beste und dauernde Heilqu,elle des Ge
sunden und Wertvollen, ist ohne Zweif,el auch der Brunnen 
zur Gesundung des. Kranken und Minderwerti,gen, also des 
Kleptomanen! 

"" pl'o/dldcf!. .. 
DER KOCHFERTIGE KAFFEEWORFEL 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Oslerreichischen Jurislenzeitung - Nachdruck verholen 

Ein Gendarm, der sich außer Dienst befindet und dennoch eine 
Amtshandlung vornimmt oder einleitet, stellt sich durch diese 
Tätigkeit wied,er in Dienst. 
Den Feststellungen des Urteils zufolge gehörte T. seit dem 

5. Mai 1947 dem Gendarmeriekorps als Probegendarm an und 
machte im Februar 1949 beim Gendarmerieposten R. Dienst. Am 
10. Februar 1949 überschritten sieben ungarische Flüchtli,nge, 
darunter die Ehegatten Miklos und Agnes K. die österreichische 
Grenze in der Nähe von R.; sie wurden von Gendarmen fest
genommen, zum Gendarmerieposten R. gebracht und dort_ vor
läufig festgehalten. Während die- anderen Gend;irmen wieder 
Außendienst machten, blieb T. zur Bewachung der festgenomme
nen Flüchtlinge zurück. Während eines Telephongespräches, das 
T. mit einer vorgesetzten Stelle führte, gelang es den Ehegattoo 
K. zu flüchten. Um 14 Uhr endete der Qienst des Angeklagten. 
Er begab· sich hierauf in Uniform, jedoch unbewaffnet, insbeso�
dere auch ohne Seitengewehr, in die Ortschaft H., um dort ein 
Mädchen zu besuchen. In H. teilte ihm ein Gastwirt mi1t, daß 
sich in seinem Gasthaus zwei Personen - anscheinend Flücht-

la,ge aus Ungarn - befänd-e.n; er habe bereits die Gendarmerie
�evon verständigt. Mit Rücksi.cht auf diese Mi1tteilung fand der

Angeklagte, der sich - wie bereits erwähnt wurde - außer 
Dienst befand zunächst keinen Anlaß, sich in Dienst zu stellen 
und einzuschr'eiten. Erst als einige Zeit später tatsächlich z�ei 
Gendarmen des Gendarmeriepostenkommandos L. kamen, �rch 
jedoch zu einem Einschreiten gegen die beiden Flüchtling,e n1�t 
für zuständig erklärten, entschloß sich der Angekl�gte, die 
beiden Flüchtlinge, in denen er die ihm am Vormittag ent
flohenen Ehegatten K. wiedererkannte, festzunehmen und auf 
den ·Gendarmerieposten R. zurückzubringen. Die Eh�gatte� �
baten den Angeklagten,1 sie freizulassen und boten 1h� h1efur 
zunächst einen Ehering, später eine Armbanduhr an. Diese. U�r 
nahm T. an sich und erklärte den Flüchtlingen, er werde _sie 1n
die englische Besatzungszone bringen. Er hat�e jedo?l, wre das 
Urteil ausdrücklich festst�llt, nicht die Absicht, die� zu_ tun, 
sondern wollte die Ehegatten K. -lediglich in Sicherhei't ;H1egen, 
da er unbewaffnet war und den Eindruck hatte, daß M1klos K. 
stärker sei als er. Als er mit den beiden Flüchtlingen sch!ießli0 
in die Nähe von R. kam, beschwor,en sie ihn neuerli?1, s'.e fre'.
zulassen. Nunmehr gab er ihrem Drängen nach un_d ließ s1� frei, 
ohne jedoch ihnen die Uhr zur.ückzuerstatten. Dre Uhr ließ er 
später durch seine Braut in Wien um den Betrag von 400 S ver
kaufen. 

Das Urteil, mit welchem dler Angeklagte des Verbr�chens des 
Mißbrauches der Amtsgewalt nach § 101 S:G .. sch_uld1g erkannt 

a,,urde, wird vom Angeklagten in einer Nrcht1gke1tsbeschwerde 
ryekämpft. 

• Einen Begründungsma.ngel erblickt der B�schwerdefüh��r vor 
allem darin, daß das Erstgericht ohne zureichende Begrundu,ng 
und im Widerspruche zu der Aktenlage zu ?-er An�ah�e geldngt 
sei er habe sich dadurch daß er die beiden Fluchtl1nge fest• 
nahm und auf den Gendarmerieposten in R. bringen wollte, 

\ 

wieder in Dienst gestellt. . 
Di-e Feststellung des Urteils, daß der Angeklagte sich e�t

schlossen habe die beiden Flüchtlinge wieder zJn Gendarmene
post.en R. zurGckzubringen, wiewohl er nicht im Dienste stan�, 
gründet sich auf die Verantwortung des An.geklagten. Er h?t 1n 
der Hauptverhandlung ausdrücklich angegeben, daß er diesen 
Entschluß gefaßt habe, als die beiden Gendarmen de_� Gendar
meriepostens L., die nach H. gekommen w?ren, er½_lar'.en, �foß 
sie zur Festnahme der beiden Flüchtlinge nicht zustand1g seren. 
Der Angeklagte hat des weiteren ausdrücklich ange_geben -;-

-
und 

das Erstgericht hat seiner Verantwortung in dieser Richtung 
Glauben geschenkt -, daß er tatsächlich die Abs!cht gehabt 
habe, die Ehegatten K. wieder auf den .Gend��merreposten R. 
zu überstellen. Die vom Beschwerdeführer bemangelten Annah
men des Urteils beruhen somit ausschließlich auf seiner Verant
wortung und stehen demnach weder mit dem Akteninhal•te in 
Widerspruch noch können sie als unzureichend begründet _be· 
zeichnet werden. Die Fraqe, ob der Angeklagte sich durch diese 
Tätigkeit (neuerliche Festnahme der Ehegatten K. und Ueber
stellung der Genannten nach R.) wieder in Dienst ges�ellt �at, 
ist ei-ne Rechtsfrage, auf die noch zurückzukommen sein wird. 

Die Frage, ob der Beschwerdeführer sich durch die Festnahme. 
und Ueberstellung der beiden Flüchtlinge in Dienst stellen wollte·, 
ist unentscheidend, denn falls er tatsächlich der Meinung ge
wesen sein sollte, daß er sich durch diese Tätigkeit nicht in 
Dienst stellte, dann li-egt ein Rechtsirrtum vor, der ihn nicht 
straflos machen kann, da er nicht außerstrafrechtliche Vor
schriften betrifft, sondern ausschließlich die strafrechtliche Frage, 
ob er im Zeitpunkt der Tat als Beamter im Sinne des § 101 StG. 
anzusehen war. 

Der Nichtigkeitswerber macht weiters geltend, daß er sich 
durch die Festnahme der Ehegatten K. keineswegs in Dienst 
gestellt habe und daß er hierzu auch nicht berechtigt g.ewesen 
sei, da er zur Tatzeit keine Waffen, insbesondere auch kein 
Seitengewehr, getragen habe. Durch die Festnahme der Ehe
gatten K. und durch die Ei·nleitung der Eskorte von H. nach R. 
habe er eine seinen Instruktionen zuwiderlaufende Handlung 
begonnen; aus dem Umstande, daß er diese instruktionswidrige 
Handlung vorzeitig abgebrochen habe, könne ihm kein Vorwurf 
gemacht werden. Keinesfalls könne in dem vorzeitigen Abbruche 
seines instruktionswidrigen Verhaltens der Tatbestand des Ver
brechens des Mißbrauches der Amtsgewalt erblickt werden. 

Auch die Rechtsrüge des Beschwerdeführers erweist sich als 
unbegründet. Ein Gendarm, der sich außer Dienst befindet und 
dennoch eine Amtshandlung vornimmt oder zumindest einleitet, 
stellt sich durch diese Tätigkeit wieder in Dienst, gleichgültig, ob 
er instruktionsgemäß oder instruktionswklrig handelt. Voraus
setzung ist lediglich, daß er - zumindest zunächst - die Ab
sicht hat, di·e in Aussicht genommene Amtshandlung auch tat
sächlich durchzuführen, soweit es seine Kräfte gestatten. Nun 
hat das Erstgericht auf Grund der Verantwortung des Ange
klagten festgestellt, daß dieser zunächst die Absicht hatte, �·ie 
beiden ungarischen Flüchtlin,ge wieder auf den Gendarmerre
posten R. zurückzubringen und damit jenen Zustand wieder her
zustellen, wie er vor der Flucht der Ehegatten K. aus den 
Diensträumen des Gendarmeriepostenkommandos R. bestanden 
hatte. T. hatte somit d-i-e Absicht, eine vollkommen einwandfreie
und in der Sachlage begründete Amtshandlung durchzuführen, 
und hat sich dadurch, daß er sich anschickte, di-ese_ Absicht zu 
verwirkJ.ichen, wieder in Dienst g<?.stelft. 

Angesichts seiner auch außenstehenden Personen klar er
kennbaren Absicht eine Amtshandlung durchzuführen, ist e! 
rechtlich unentscheidend ob er die durch seinP. lnstruktioner 
vorgeschriebenen Formalitäten eingehalten hat. Es kann somit 
auch die Unterlassung ei·ner förml'ichen Festnahme unter Ver
wendung der Worte "Im Namen des Gesetzes!" an der Tat
sache nichts ändern daß der Beschwerdeführer sich durch die 
von ihm durchgeführte Amtshandlung wieder in Dienst gestellt 
hat. Nur dann, wenn T. von vorneherein die Absicht gehabt 
hätte, die Ehegatten K. n,ich·t zum Gendarmeriepostenkommando 
R. zu überstellen, ihnen vielmehr unter Mißbrauch seiner Amts
gewalt lediglich eine Amtshandlung vorzutäuschen, um vo.n ihnen 
ein Geschenk zu -erlangen, hätte er nicht das Verbrechen des 
Mißbrauches der Amtsgewalt, wohl aber jenes des Betruges zu 
verantworten. 

Die weiteren Ausführungen dl'\S Beschwerdeführers, er sei 
im vorliegenden Falle überhaupt nicht berech _tigt ge"':'esen, sich 
in Di,enst zu stellen, da er nicht einmal mit ernem Seitengewehr 
bewaffnet gewesen sei, gehen glek:hfalls ins leere. Der Be
schwerdeführer übersieht, daß die von ihm ins Auge gefaß_ten 
Vorschriften lediglich allgemeine Richtlinien für die Di�nstvemch
tung der Gendarmen enthalten. Eine Verletzung dieser Vor

schriften kann unter Umständen disziplinäre Fol!'len haben, kann 
aber auch ungeahndet bleiben, insbesondere· in Fällen, in denen 
ein Erfolg der Tätigkeit eine g,erin9fügige V:erl�tzung_ der_ Instruk
tionen verzei,hlich erscheinen läßt. Wenn be1sp1-elswe1se ein außer 
Dienst befi-ndlicher Gendarm unbewaffnet und ohne Seitengewehr 
sich in Dienst stellt und einen sei,t langem gesuchten Raubmörder 
festnimmt wird ihm aus dieser Verletzung der Di•enstvorschri•ften 
kaum er�stlich ein Vorwurf zu machen sein. Für die Beant
wortung der Frage, ob im vorlieg-enden Fall ein Mißbrauch _der 
Amtsgewalt vorliegt, ist jedenfalls die mehr oder -:,ven1ger 
genaue Einhaltung der Dienstinstruktionen der Gendarmer'.e ohne 
jede wie immer geartete Bedeutung. (OGH.1 16, Juni 1950, 
1 Os 79; LG. Wien, 6 a S Vr 4445/49.) 
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Von Dr. WALTER HEPNER (/3e2llfJJkL�{!_n__ (MIT 48 ABBILDUNGEN)

Es gibt Straftaten, die sich annähernd gleichmäßig über die 
verschiedenen Abschnitte der Geschichte vertei len und solche, 
die zu bestimmten Zeiten gehäuft auftreten, während sie da
zwischen abflauen, ja überhaupt aus dem Gesichtskreis der 
Gerichte, selbst aus dem Sprachgebrauch schwinden·. Jede Zeit 
hat eben ihr eigenes Gepräge, im Guten wie im Schlechten. Ins
besondere wirtschaftliche und politische Sonderzeiten haben, wie 
in verschiedener anderer Weise, ihre besonderen Auswirkungen 
-auch auf dem Gebiete der Kriminalität, wie di•es jede' diesbe
zügliche Krimina lstatistik eindeutig nachweist. Wie in Zeiten 
wirtschaftlicher Not Lebensmitteldiebstäh/,e ansteigen, wie bei 
Aufwertung einer '-1/ährung BrandLegUlngen als Versicherungs
betrug zunehmen, während sich in Zeiten der Deflation jeder 
hütet, statt Sachwerben Schundgeld in die Hand zu be
kommen, so hat auch die Zeit der Rohstoffknappheit, wie sie 
in Kriegszeiten infolge wirtschaftlicher Abschnürung ·ei•ntritt, ihre 
eigene Auswirkung auf das Verbrechen in Form von W:aren
hortung und Sch leichhandel. Wenn dem auch durch staat
liche Bewirtschaftung Riegel vorgeschoben werden, so hat sich 
doch auch das Verbrechertum den Satz „Widerstände sind da um überwunden zu werden" auf seine Fahne geschrieben. 

Die_ folgenden Zeilen handeln von der Durchbrechung der gesetzlichen Schranken durch die zeitbedingten Konjunkturverbrec:!7en der Nachahmung, �älschung und Verfälschung von Bezugs�e1r.en (Kupons, Lebensmittelmarken, Berechtigungsscheinen und �1e d,e lokal verschiedenen Bezeichnungen atle heißen), welche 1n Notzeiten in organisierten Wirtschqftssysiemen für Mange/, waren. sogenannte bewirtschaftete Verbrauchsgüter, aus5egeben werden. 
Bezugscheinfälschungen werden, wie bereits angedeutet, zumeist getä.igt als: 

. a) N a c h a h m u n g von Berechtigungsschei-nen (Lebensm1tt�lmarken, T reibstoffberechtigungsscheinen usw,, also solchen Papieren, die allei,n Kraft ihres Aufdruckes zum Bezug bestimmter 
'(/aren berechtig�n). Da hiefür zumeist technische Einrichtungen 

o�a�ssetzung sind, werden solche Fälschungen meist von origa_n1s_1•erten Banden, die ihren Sitz aus verstä,ndlichen Gründen mog/1chst entfer_nt vom Ausgabe- und Geltungsort der betreffenden Scheine haben, hergestellt und vertrieben. 
b) F ä_ 1 s c h u n g von Berechtigungoscheinen, also inbesondere 

)tbe
1�chtigte Ausfüllung (Warenart, Warenmenge, Unterschrift, 

dge VOJJ echten Blankoschei·nen durch an sich dazu Befugte 
� er Unbef_ugten, also . in solchen Fällen, in denen ein Vordruck 
T 

ausgefullt und mit Unterschrift und Behördenst,empel ver
[)� en w

F
_e

1

rden muß, um eine Bezugsberechtigu1ng darzustellen. iese a schungen werden häufig von untergeordneten An-g�st� llten der Ausgabeämter .getätigt, die Zutritt zu den Bl•ankosu,e1nen haben. 

Z 
�) V e r  f ä I s c h u n g e n  von Berechtigungsscheiinen durch ' uf�gungen und Rasuren und anders lautende Eintra,.g.u,ngen auf 

h��lich ausgestdlten Formularen. Der häufigste Fall ist die Er-
B

o ung der :,X'arenmengenziffer und wird meistens durch die ezugsberecht1gten, sehr oft von Frauen, getätigt. 
d) f:'\ e h  r f a c h e  V e r w e n d  u n g ein.es erstmals gültigen Berechtigungsscheines (bei absichtlich oder unabsichtlich u.nter-

N
la�se

h
ner Entwertung, unterlassener Vernichtung, Zugänglichkeit für 1c tberechtigte u. ä.). 

U 
StraFre<:fitlich stelten sich Bezugscheinfälschungen als Betrug, rkundenfalschung, gegebenenfalls auch a ls Mißbrauch der Amtsgewalt dar, soferne nicht dadurch noch Sondernormen, wi,e z. B. das Bedarfsdeckungsstrafgesetz oder kriegswirtschaftliche Verordnungen verletzt werden. 

. Das Grazer Kriminolog-ische Universitätsimfüut wurde in der Z_e1t vom 27. September 1940 bis 3. September 1949 in 38Fallen �on Bezugscheinfäl·schungen um Gutachtenserstattung ersucht. D1�se und die folgenden Zahlen können jedoch keineswegs ohne weiter-es für Rückschlüsse auf die Gesamtzahl der tatsächlich vorgekommenen Fälle verwertet werden. So und so vide Fälle wurden überhaupt nicht entdeckt; andere gelangten nicht zur Anzeige; ei1n Teil wurde im eigenen Wirkun,gsberei•ch der betreffenden Behörden behandelt; der überwiegende T eM wurde 
"':'_chi gerichtlich verfolgt, doch lag h'ier wiederum in vielen F� l len die Frage, ob es sich um Fä'lschung handelte oder rricht, die Frage der Art der Fälschung, der angewandten Methoden 
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und Mittel so klar, daß das Gericht sogleich selbst entscheiden 
;konnte, ohne vorher sachverständige Gutachten einzuholen. 
Da spezielle Statistiken über Bezugscheinfälschungen nicht i,n Er
fahrung gebracht werden konnten, können die fo lgenden Aus
führungen und Zahlenangaben neben einem all!gemeinen Ueber
blick im begrenzten Rahmen nur als kriminaltechnische Be
sprechung ,der bei der Begutachtung von Bezugscheinfä lschungen 
angewandten Untersuchungsmethoden gewertet werden; weh 1 
aber dürfte das relative Verhältnis der einzdnen Begehungsarten 
usw, innerhalb der behandelten Fäi'le Anspruch auf eine gewisse 
Al lgemeingülti1gkeit erheben. 

Es war auch nicht möglich eine lückenl-ose, gewiß nicht un
interessante Statistik über die gericht liche Verwertung der er
statteten Gutachten und die daraus erflossenen Urteile zu er
stellen, .da die betreffenden Gerichtsakte tei'l:s wegen der in
zwischen erfolgten Grenzziehung nicht beschafft werden konnten, 
teils im eigenen lande durch Kriegseinwirkung vernichtet wurden. 

Der Anfa ll an Begutachtungen in Bezugscheiinfä!'schungsfällen 
innerhalb des besprochenen Zeitraumes ergibt sich aus der 
fo lgenden Kurve: 
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Abb. 1 

Wie daraus ersichtHch ist, begannen die Fälle ungefähr ein 
halbes Jahr nach Kriegsbeginn bzw. Beginn der Bewirtschaftung 
lebensnotwendiger Waren,· also zu einer Zeit, da die privat 
durch freien Einkauf •im Frieden geschaffenen Vorräte zur Neige 
gingen. Die Kurve steigt sodann rasch und gleichmäßig, erreicht 
1943 mit 13 Begutachtungen (davon 3 allein im Monat Aug.u·s�" 
den Höhepunkt und sinkt dann ebenso rasch und gleichmäßi• .Das ist - auf die Summe aller FäHe übertragen - nicht ohne
weiters zu erklären, doch ist eine solche Re/iation aus den ein
gangs erwähnten Gründen nicht zulässig. 

Gebietsmäßig verteilen sich die ange l aufenen Begutachtungen 
zu 39 Prozent auf Graz, zu 37 Prozent auf die übri,ge Stei,er
mark und zu .24 Prozent auf das restliche Oesterr,eich. 

Als Gutachtenswerber scheinen zu 93 Prozent Gerichte (61 
Prozent) und Staatsanwaltschaften (32 Prozen,t) auf, zu 2 Prozent 
Polizeibehörden und zu 5 Prozent andere Behörden (W<irtschafts
ämter u. ä.). 

61 Prozent der Angeklagten, bzw. Beschuldi,gben si·nd Frauen; 
man kann a lso sagen, daß Bezugscheinfälschungen, ähnlich wie z. 
B. Giftmord und Ehrenbeleidigung, ein vorwieg;end weibliches 
De likt darsteHen. 

Den Geg•enstand der durchgeführten Untersuchung bildeten: 
Vergleichende Untersuchung von Unterschriften und Schriften 

der Warenart auf Bezugscheinen zwecks Feststellung des 
Schreibers oder unberechtigten Besitzers in 45 Prozent der Fälle 
(,,Fälschung"); 

Untersuchung von Ueberschreibungen in Form von Erhöhung 
der Warenmenge durch den ursprünglich Bezugsberechtigten in 
34 Prozent der Fälle (Verfäfschung"). 

Wiederlesbarmachung künstlich entfernter ursprüngf.icher Ein
tragungen zwecks Nachweises rechtswidrig,er Manipulationen i,n 
12 Prozent der Fälle; 

Klebstoffuntersuchung anläßlich der Wiedergutmachung ent
werteter Abschnitte in 7 Prozent der Fälle; 

Druckri llenuntersuchung auf Schreibunterfagen zwecks Nach
weises darauf getätigter Bezugscheinfä lschung in 2 Prozent der 

Fälle. 
Jn 76 Prozent der einge laufenen Gutachtensersuchen konnte 

ein sicheres Untersuchungsergebnis ermittelt werden (davon zu 
80 Prozent Nachweis einer Fälschung, zu 20 Prozent Ausschluß 
einer so lchen); in den restlichen 24 Prozent reichte das vor_ge
legte Untersuchungsmaterial für eine eindeutige Beurtellung nicht 
aus, es konnten hier nur Gutachten mit größerer oder geringerer 
Wahrscheinscheinlichkeit erstattet werden. 

Nur in 34 Prozent der bearbeiteten Fäll e konnte nachträglich 
der Gerichtsakt beschafft bzw. das gerichtliche Urteil eingesehen 
werden. Es handelt sich dabei zu 71 Prozent um Fäl le mi.t 
positivem zu 7 Prozent mit negativem Ergebnis und zu 22 
Prozent 

1

um· Wahrschein lichkeitsgutachten. Den positiven Gut
.achten schloß sich das Gericht bei 77 Prozent in Form eines ver
urteilenden Erkenntnisses a-n bei 23 Prozent kam es trotzdem 
zu einem Freispruch. Die 'negativen Fälle endeten gerichdich 
durchwegs mit einem Freispruch, in 33 Prozent der nur mit. 
Wahrscheinlichkeit begutachteten Fäll1e kam es zu einem Schuld
spruch. 

Das Strafausmaß beläuft sich im allgemeinen auf durchschnitt
l ich, 4 Monate Kerker . bei einem einzigen Fall, bei dem es sich 
zudem um Amtsmißbr;uch hande lte (insgesamt kam in 33 Prozent 
der Fälle Amtsmißbrauch hinzu) wurde auf 18 Monate Zucht-

..iiaus erkannt. 
� Soweit die entsprechenden Daten in Erfahrung -�ebra0t 

werden konnten verteilen sich die Alterski'assen der Tater wie 
folgt: 

' 

unter 20 Jahre 4 Prozent 
20 bis 30 Jahre 34 Prozent 
30 bis 40 Jahre 30 Prozent 
40 bis 50 Jahre 16 Prozent 
über 50 Jahre 16 Prozent 

Berufsmäßig setzen sich die Täter zum größten Teil aus Haus-
1frauen Gewerbetreibenden und Landwirten zusammen. Nur 
30 Prozent der Täter sind vorbestraft. 

Rein untersuchungstechnisch gesehen wurden z_u 8'.J Prozent 
nur die Erstschriften zur Untersuchung vorge le9't, 1n 14 Proz�nt 
zugleich auch Zweit- oder Drittschriften der Bezugsche1n
formulare, wa, die Untersuchung naturgemäß wesent lich er
leichtert da insbesondere bei Ueberschreibungen, Rasuren usw. 
sogleich' auf di-e Untersuchung · der fraglichen Eintragun?. ein
gegang,en werden kann und. diese nicht erst vorher muhsam, 
zeitraubend und umständlich als solche innerhalb des oft umfang
reichen Schriftenkong lomerates auf engem Rau;11 h�rausg-efu,nden 
Werden muß. Zu 6 Prozent wurden nur Zweitschriften z�r Be
gutachtung vorge legt, in welchen Fällen di,e UrYters�chu,ng infolge 
der meist geringen Lesbarkeit besonders erschwert 1st. 

Zu 5 Prozent wurden die fraglichen Eintragungen mit Tinten-
ift geschrieben, zu 12 Prozent mit Tint7; in .te.rteren 12 

, rozent mußten· Pausschriften tei ls allein, teils zusa,zl10 _unter
sucht werden, zu 8 Prozent handelte es sich um Graphi,tst1ft, zu 
3 Prozent um MaschinschrHt. 

Um daraus festzustellen mit welchem Schreibmittel ge-
schriebene Schei·ne zur Fälschung bevorzugt werde�.' 

�üßte di·e 
Vertei lung der verschiedenen Schreibmitte l auf samü10e aus
gestel lten Bezugscheine, also auch · auf das Gros d_er n10t �u 
einem Strafverfahren Anlaß gebenden, bekannt sein. _Dies �st 
nicht der Fall doch wird erfahrungsmäßig meist T1ntenst1ft 
benützt. Daß, 'wie cibi·ge Aufstellung zeigt, Tintenstiftschriften 
am häufigsten gefälscht werden, ma,g zum Tei<I wohi/< au'.. der 
Tatsache beruhen, daß Tintenstift eben am meisten zur Ausfullu,ng 
verwendet wird zum Teil jedoch auch darauf, daß er. trotz 
dieser bevorzugten Verwendung für Urkunden keineswegs 100 
prozentigen Schutz· vor Fälschungen gewährt. 

'Abgesehen von den 7 go ldenen W des Krimi1nalisten" 
(was, wann, wie, wo, w�mit, warum, wer) di-e natürlich auf 
die Ermitt lung von Fälschungen ebenso Bezug haben wi.e auf jede 
andere kriminalistische Untersuchung, handelt es sich bei Bezug
scheinfälschungen imbesondere um 3 Dinge, die in erster Linie 
gefragt sind bzw. beantwortet werden sollen, näm l1ich: 

1. wurde überhaupt verfälscht oder nicht, 

2. im Falle einer Verfälschung, w a s  wurde gefälscht (bzw, 
was stand ursprüng lich an der betreffenden Stelle), 

3. wer verfälschte. 

Das Schreibmittel (Maschinschrift, Tinte, Tintenstift, Graphit
stift Durchschlag), das anlässlich der Originalausfüllun� eine 

Fälschung verhindern oder möglichst hintanhalten soll, ist" bei 
der Beantwortung dieser drei Fragen von unterschi-edlicher Be
deutung, d. h. dasselbe Schreibmittel, bei dessen Verweridung 
eine •der drei Fragen leicht beantwortet werden kann, erschwert 
die Beantwortung einer anderen. (So siind z. B. Tintenschriift
fälschungen bei vorgenommenen vorherig.en Rasuren infolge Aus
laufens der Tinte unschwer nachzuweisen; den Fälscher bei nur 
wenigen Buchstaben zu ermitteln gelingt aber ·hier nur ausnahms
weise usw.). Ein fälschungssicheres Universalschreibmi-tte l gibt es 
eben leider noch nicht. 

D i e e r s t e  F r  a g e, ob überhaupt verfälscht wurde, läßt 
sich in den meisten Fällen mit SicherheJ.t beantworten. Rasuren, 
gleichgülti,g wdches Schreibmittel auch damit entfernt wurde, sind 
fast immer mikroskopisch an der Aufrauhung der Papierober
fläche nachzuweisen, auch wenn die mit freiem Auge sichtbaren 
Schriftzüge völ lig getilgt (es bleiben fast jedesmal kleinste 
P.artikelchen des Schreibmittels in der Papierstruktur haften) 
oder durch neue überdeckt sind, bei Tintenschrift auch chemisch. 
Auf chemischem Wege durchgeführte Tintentilgungen sind zu
meist ebenfalls chemisch nachweisbar. Daneben finden sich häufig 
Druckrillen der ursprünglichen Schrift, die auf der Vorder- oder 
Hinterseite des Schriftträgers durch Be leuchtung im Schräg,/icht 
erkenntlich werden. Zufügungen lassen sich zumeist durch un
natür liche Raumverteilung und mikroskopisch an Strichkreuzungs
stellen usw. erkennen. An Maschinschriften lassen sich Ver
fälschungen - entgegen der Laienansicht - verhältnismäßig 
leicht nachweisen - soferne genügend Buchstaben vorhanden 
sind und dem Fälscher nicht die zur Erstschrift verwendete 
Maschine zur Verfügung stand. 

D i e z w e i  t e F a  g e - was wurde verfä lscht - läßt sich 
am besten zumeist bei Verwendung von Tinte anläßlich der 
Urschrift beantworten, da Zufügungen ein charakteristisches In-· 
einanderfließen von altem und neuem Schriftzug ergeben, auf 
Rasuren die Tinte ausfließt und für das Auge entfernte Tinte, 
wie schon gesagt, noch chemisch nachgewiesen werden kann. 
Zudem ergibt sich die Möglichkeit, das miitunter wissenswerte 
A lter der Ausstellung der Urkunde durch chemische Altersunter
suchung nachweisen zu können. Altersbestimmungen an Maschin-, 
Tintenstift- und Graphitstiftschriften sind bis heute nicht möglich .. 
Rasuren von Graphitstiftschriften lassen sich nur selten rekon
struieren, nicht viel besser steht es bei Tintensti.ftschriften. 
an dieser Stelle sei wieder einmal auf die ansch,einend nicht 
auszurottende Unsitte bei Behörden und s�lbst Gerichten hin
gewiesen, Urkunden, also hier Bezugscheine, bei denen doch 
immer die Möglichkeit besteht, daß sie Gegenstand eines 
Untersuchungsverfahrens werden, mit allen möglichen und un
mög lichen Vermerken und Glossen zu versehen, wodurch 
dem Sachverständigen im Ernstfall die Untersuchung ganz un
nötig erschwert, ja· in manchen Fällen aMei,n dadurch unmöglich 
gemacht wird. 

Z u m  N a c h  w e i s d e r  T ä t e r s  c h a· f t geeignet ·ist 
sch,ließlich jede Handschrift, soferne sie noch genügend les
bar ist und womöglich im Original (nicht Durchschlag) vor
lie�t - und genügend Vergleich·sschriften vorhanden sind. 
Maschinschriften eignen sich zur unmittelbaren Feststellung des 
Sch-rifturhebers bei Bezugscheidälschungen nur in den seltensten 

Fällen, da bei den wenigen Ziffern und Buchstaben persons
eigene Merkma le des Schreibers (nicht zu verwechseln mit 
den maschineigenen Merkma len, die die Feststellung der Fäl
schung an sich_ ermög lichen) kaum zum Ausdruck kommen. 

Bezüg lich Bezugscheinnachahmungen, wi,e sie besonders bei 
Lebensmitte lkarten des öfteren vorkamen, sei erwähnt, daß 
die Zeichnung di,eser Scheine mit besonderen Mustern in 
jeder Ausgabenperiode di-e Nachahmung nicht verhindern konnte. 
Das zu den Fälschungen verwendete Papier war diesfalfis 
teil unrechtmäßig erworbenes· Ori,ginalpapier, aber auch anderes 
konnte wohl vom Sachverständigen - ebenso wie die nach
geahmten Aufdrucke - bei Vorlage von echten Verg leichs
•stücken als Fälschung erkannt werden, von der Bevöl·kerung 
aber wurden die geringen Abweichungen jedoch übersehen 
und der Vertrieb so lcher Scheine war dadurch nicht be
einträchtigt. 

Im Anschluß an diese theoretischen Erörterungen seien 
nun noch einige Fälle aus der Vidzahl der behandelnden her
ausgegriffen, bei denen es sich nicht nur um gewöhnliche 
Handschrift - oder Unterschriftsverg leichung - in diesen 

Fällen auf Bezugscheinen - handelte, sondern bei denen 
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spez(fische Untersuchungsmethoden angewandt wurden oder die 
sonst bemerkenswert waren'). 

F a  11 1. In Abb. 2 solite das Wort 11zwei" in 11vier" 
verfälscht werden, wobei hier allerdings sogar die Rechtschreibung 
danebengelungen ist. Im fraglichen Raum des sehr unber 
helfen mit Tintenstift geschriebenen Schriftzuges finden . si'ch 
Aufrauhungen der Papieroberfläche, die durch Rasur entstand'en 
sind, Reste des ursprünglichen Schriftzuges 11zwei" (z. B. 
�nstrich), daneben aber auch eine Reihe von Strichführungen, 
die weder zum Wort 11zwei" noch zum Wort ,,führ" gehören, 
sondern darauf hinweisen,· daß die Verfälschung •nicht das 
Ergebnis eines einzelnen Schreibaktes ist, sondern durch eine 
Mehrheit von zum Teil unzusammenhängenden Schrei.bbewegun
gen zustandekam. Es ist anzunehmen, daß auch be.im Wort 
,,führ" noch mehrfach radiert wurde und nachbessernde 
Strichführungen gesetzt wurden. Obwohl durch diese Man•i· 
pulationen die Schrift - die· an s1ch nur aus vier Buchstaben 
besteht - unter unnatürlichen SchreibbedLngu.ngen zustande
kam und sich dadurch mehrfache Abweichungen gesenüber der 
Vergleichsschrift ergaben, konnten unter Berücksichti,gu.ng dieser 
Umstände dennoch auch charakteristische Uebereinstimmungen mit 
der Vergleichsschrift (häkchenförmiger Anstrich, breites r
Zwischenhäkchen; die Vergleichsschrift konnte aus technischen 
Gründen hier nicht wiedergegeben werden) nachgewiesen 
werden so daß trotz des geringen und ungeeigneten 
Untersuchungsmaterials ,ein Wahrscheinlichkeitsgutachten i.n po· 
sitivem Sinne erstattet werden kon11te.. 

Fa 11 2. Auch in dem in Abb. 3 und 4 dargestdlterr 
Falle handelt es sich um ein •im ganzen nur 4 Buchstaben 
darstellendes Untersuchungsmaterial. Es konnte. auch hier -
gefrogt war, wer von zwei Personen die Fälschung tätigte -
ein positives Gutachten e.rstatcet werden, da sich trotz des 
geringen Umfonge.s des fraglichen Materiols eine Mehrzahl von 
übereinstimmenden 'i-ndividuellen Schriftmerkma:>ein zwrschen der 
fraglichen Schrift und der einen Vergleichsschrift fanden, 
während solche Merkmale in der anderen Vergleichsschrift 
fehlten. An über-einstimmenden Merkmalen wird hingewi-esen: 
Auf die vorwiegend leicht rechtsschräge Schriftlage., die aus· 
geprägte Druckbetonung im d (stärkster Druck im Grundstrich 
des Fußteiles und1 der Abstrich der Kopfschl-inse) -und (stärkster 
Druck im Endstri·ch des Endhäkchens), den unter der Schreib
zeile beginnenden d-Anstrich, die offene Form der d-Kopf
schleife., den leicht winkdigen Uebergan,s zwischen erstem 
d-Grundstrich und Aufstrich sowie auf die von der übrigen 
Schrift abweichende Schriftlage des i-Grundstriches. 

F a  11 3. Was dem Sachverständigen olles zugemutet wird, 
erhellt z. B. aus Abb. 5. Hi-er handelt es sich um e.i•nen 
ursprünglich ouf Rog9enmehl ausgeste.tlten Bezugschein, der durch 
Rasur der Buchstaben 11Roggenm" und Einfü9U1ng e.i,nes Striches 
und eines M" i·n Mehl" verfälscht wurde. Trotzdem sich 
hier di ·e v��gleich\enci'� Untersuchung nur ouf einen einzigen 
und noch dazu unter erzwllngenen Umständien zustandege
kommenen Buchstoben beschränken mußte, ergab sich sogar 
hier e.in Hi,nweis auf di,e · Täterschaft in Form des ei·genarti·g 
Weit ousholenden, bogenförmigen Anstriches des M; der mit 
kräftiger Druckbetonung beginnt, di,e sodann nachläßt und in 
der Vergleichsschrift (auch hier aus technischen Gründen nicht 
reproduzierbar) -�be'nso gestaltet wird. Erleichtert, aber oudt 
erhärtet wurde dieses Gutachte.n allerdings durch den Umstand, 
daß das M ein Bestandteil der Unterschrift der Urheberin der 
Vergleichsschrift ist (Vorname "Michaela"), wodurch der Schreib
weise des M als besonders eingefahrenem individuellem Be
wegungsmechanismus ein erhöhter Vergleichswert zukommt. 

F o 11 4. Abb. 6 urrd 7 entstammen -einem Gutach.ten, in !dem 
die Frage der Wiederverwendung berei'ts entwerteter Kleider· 
karten-

11Punkte" (Kartenabschnitte) zu klären war. Gefrogt war, 
ob die bei versch,i.edenen Pe.rsonen sichergestellten Abschnitte; 

a) schon einmal aufgeklebt waren (nach Abtrennung von 
der Kleiderkarte des Bezugsberechtigte.n mußten die entwerreten 
Abschnitte durch - di-e Bezugsfirma aufgeklebt ,und so den 
Verteilungsstel.len überr-eicht werden); 
b) sollte womögl'ich, festgestellt werden, ob es sich - im

*) Von den nachstehend herausgegriffenen Fällen wurden die Fälle 1, 
3, 4, 5, 6, 9 von Professor Seelig, d'er Fall 2 von Professor Seel;g 
unter Mitwirkung von Dr. Bellavic, der Fall 1 von Professor S.eelig 
unter Mitwirkung des Verfasser>, der Fall 8 vom Verfasser als Sach>
verständi-ge bearbeibet. 

Folie der positiven Beantwortung der Frage o) - ouf a'llen 
AbscJ:initten um denselben Klebstoff hondle. Beide Fragen konnten 
beontwortet werden. An allen Abschnitten fonden sich KJ.ebstoff
:este, deren mikroskopische Untersucfi.ung (wi,e auszugsweise. 
in den Abb. 6 u:n'd 7 dargestellt) Weizenstärke. ergab. 

F a  11 5. Im folgenden Fall lag dem Sachverständigen vor
erst nur das in Abb. 9 wiedergegebene., offenbar verfälschte 
Orig,inol eines Bezugscheines auf Kissenbezüge vor. Der Schrift
zug war stellenweise mehrfach gezogen. Um festzustellen, welche 
Nachbesserungen darstellen und ots solche vermutlich vom 
Fälscher stammen, wurd.e vorerst die beim WirtschaftS<lmt ver
bliebene Zw_eitschrift (Abb. 8) beigeschafft. Hieraus ergab sich 
nun auch eindeutig die Fälschung, die derart durchgeführt 
worden war, daß die letzten drei Buchstoben des Wortes 
"zwei" ausradiert, an deren Stelle die Buchstoben 11ehn" 
gesetzt wurden und zur Angleichung des Tintenstiftfarbtones 
auch weitere Buchstaben und Ziffern überschrieben wurden. Ein 
nunmehr möglicher Vergleich mit der Handschrih der Ver
fdächtigen (Abb. 10) -ergab, trotzdem auch hier nur drei Buch
staben zu Vergleichszwecken zur Verfügung standen, vöf.t-ige 
Uebere.i.nstimmung des ollgemeinen Schrihcharokters und der 
Einzelmerkmale. (Arkadenbildung, relativ-es Größenverhältnis 
zwischen kurzer Ober- und langer Unterlänge des h, Unter
brechung des Schriftzuges zwisch,en e und h, Gestolt und Druck
verteilung im n). 

F o 11 6. An Hand der in Abb. 11 vergrößert dargestellren 
Aufnahme von K l e i d e. r k a r t e. n o b sch nit t e n  konnte nach
gewiesen werden, daß die 11Punkte" 31 und 32 ven derselben 
Kleiderkarte. stammen wie dle Punkte 41 und 42. Obwohl der 
unbefugte Benützer der Punkt-e 31 und 32 deren rechten Rand 
zwecks Spurenverwischung nachträgJ.ich beschnitten hatte konnte 
da dieser Sch�itt erst 2,5 mm unter dem oberen Rand' beg�nnt: 
durch Vergleichung des Trennrandes innerhalb dieser Strecke 
von 2,5 mm und der übrigen Maße unter Einbe.ziehung des 
ausgeschnittenen T eiiles nachgewie..sen werdoo, daß einerseits 
die Punkt.e 31 und 32, ander�eits die Punkte 41 und 42 von 
derselben Kleiderkarte stammten (eine Verwendung von ein
zelnen Punkten, insbesonder,e ohne Vorwei,s der dazugehörigen, 
auf den Namen lautenden Kleide.rkorte, wor unstatthaft). 

Aus demselben Fone stammt Abb. 12: auch hier konnte durch 
Trennranduntersuchung die Zusammengehöri19kei.t von Kleider
kartenabschnitten (em:lang der durch Pfeile be.z.eichneten Trenn
linie) die bestritten war, einwandfrei -nachgewi!esen werden. 

Umgekehrt -ergibt sich sowohl aus den Größenverhältniss,en 
der einzelnen Felder zueinander als auch ous dem doppeltoo 
Vorhandensein der aufgedruckten schwarzen Tre.nnstriche 
zwischen den Klei:derkartenpunkten 31 und 41 bzw. 33 und 
43 in Abb. 13, doß diese Punkte n i c h t von derselben Kleider
karte stammen können, wie dices hi,er von der Beschuldigt'en 
behauptet wu.rde. 

· Wie schon ous den bisheri,gen Ausführungen hervorgeht, 
stellen Bezugscheinfä'l'schungen dne ledi.glich durch den domit 
verfolgten Zweck bzw. die dadurch verletzten kriegswirt
schaftlichen Bestimmungen zusammenge.höri:g,e Deli ktsgruppe dar; 
untersucnungstechnisch können sie den v-erschiedensten Gebieten 
der Spurenkunde angehören. Es überrascht daher ouch keines
wegs, wenn, wi-e im folgenden Fol·le, die I n f r a r o t  p h o t o
g r a p h i e zur Aufklärung eeiner Bezugscheinfiilschung bzw. 
-verfälschung herongezogen wird. 

.F a  11 7. Einern Kaufmann ware.n Rasuren auf ihm vorgel'egte.n 
Lebensmittelkorte.n aufgefallen. In Zusammenhang mit einer Ver
lusto.nzeige von Lebensmittelkarten aus derselben Gegend wurde 
der Fall von der Staatsanwa,litschait aufgegriffen und das Kri
,minologische Institut mit der Untersuchung beauftragt, ob ouf 
den fraglichen Lebensmittelkarte.n ail-lenfalls Spuren ei•ner früheren 
Schrift nachzuweisen sind. 

Es ließen sich vorerst Reste einer mit Grophltstift ge
schriebenen Erstschri'ft festste.llen. Abb. 14 stellt eine der frag
lichen Lebensmittelkarten, oHenbar· fa'!schlk:herweise auf 11Pepi 
Jauk" lautend, dar. In Abb. 15 ist eine Aufnahme derselben 
Lebensmittelkarte auf infrarotempfindlicher Pllatte. in ent
sprechender Beleuchtung wiedergegeben, auf der nunmehr deut-
lieh Spuren einer früheren Schrift hervortreten. Teils waren 
diese Spuren zusammenhängend, teils konnten sie an den über
schriebenen Stellen aus dem Aktinha'lit rekonstruiert werden. Die 
ursprüngliche Eintraguna hatte auf Grund dieses Untersuchu.ngs
ergebnisses 11Schreiner Frieda, Steinberg 45" - es war dies 
Name und Anschrift der Verlustträgerin - gelautet (i-n Abb. 
16 ist dieser Text in der in Abb. 15 dargestellten Aufnahme vom 
Sachverständigen verdeutlicht). 

(Fortsetzung Folgt) 

11 



Der luf oll ols fielf er im flusf orrchungs�ienrt 
Von Gend.-Oberst JOHANN KREIL, Landesgendarmeriekommandant für das Burgenland 

Zu den Gründen, die gemäß § 2 des österreichischen 
Strafrechtes den bösen Vorsatz ausschließen, gehört auch der 
Zufall. Von dem soll aber hier nicht die Rede sein, sondern 
vom Zufall, der gelegentlich die Eruierung von Verbrechern 
ermöglicht, wi-e der nachstehend beschriebene Vorfall zeigt: 

In den letzten Monaten des Jahres 1950 wurden in der 
Umgebung von W. eine Reihe von Einbruchsdiebstählen verübt 
und versucht, ohne daß es den Gendarmeriedienststellen, in 
deren Rayon di-e Straftaten verübt wurden, gelungen wär'.e, 
die Täter zu ermitteln. Der letzte Einbruchsdiebstahl wurde am 
20. Dezember 1950 in N. verübt. Hier wurde von den Tätern 
vom Dachboden aus durch di-e Decke i•n das Geschäft einer 
Textilhandlung eingebrochen. Das gestohlene Gut hat;e einen 
Wert von nahezu 18.000 S und wurde von den Tätern 
offensichtlich mit Fahrrädern weggebracht. 

Eine fieberhafte Tätigkeit des zuständigen Gendarmeriiepost-ens 
und der Erhebungsabteilu•ng des Landes·gendarmeriekommandos 
für das Burgenland setzte ein, führte jedoch zu keinem Erfolg. 

Während die Erhebungen noch im Gange waren, hielt der 
Kommandant des Genckirmeriepostens N. am 2. Jänner 1951 
nach 20 Uhr anläßlich einer Verkehrskontrolle die elfjährige 
Volksschülerin Gertrude F. und ihre sechzehnjährige FreL1ndin 
Aloisia H. aus P. an, weil das Fahrrad der Aloisia H. nicht 
beleuchtet war. Bei der Anhaltung wurde festgestellt, daß di·e 
F. an der Lenkstange des Fahrrades eine vollbepackte Netz
tasche hängen hatte. Auf die Frage, was sie in der Tasche 
habe, gab sie an, sie hätte von ihrem Bruder in P. ei,n 
Paar Schuhe bekommen und bringe diese jetzt nach Hause. 
Die beiden Mädchen wurden auf den Gendarmerieposten 
gebracht und dort genau perlL1Striert. Bei dieser Perlustri;erung 
stellte sich heraus, daß die F. in ihrer Netztasche außer Damen
�kischuhe noch einen neuen Gummimantel und drei Paar 
Nylonstrümpfe verschiedener Größe hatte. Diese Gegenstände 
wurden als bei dem Geschäftseinbruch in N. gestohlen erkannt. 
Die herbeigerufene bestohlene Selma P. konnte die Gegen
stände sofort als ihr Eigentum erkennen. 

Auf Grund dieses Beweismaterials wurde in aller Eile 
mit der Ausforschung und Verhaftung jener Personen beg,onnen, 
die offensichtlich an dem Einbruch bei Selma P. beteiligt 
waren. In der gleichen Nacht noch wurden, infolge des vor
bildlichen Zusammenwirkens zwischen den Beamten des Gen
darmeriepostens N. und jenen der Erhebungsabteilung Eisenstadt 
fünf Personen verhaftet und nicht nur des Einbrudidiebstahles 
bei Selma P. in N., sondern auch sechs weiterer Einbruchs
diebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von zirka 23.000 S 
und mehrerer Einbruchsversuche überwiesen. 

Der Umstand, daß der Kommandant des Gendarmerie
poste,ns N. die beiden Mädchen gelegentlich der Verkehrskon
trolle anhielt, obwohl die Mädchen schon früher von ihren 
Fahrrädern abgestiegen waren und diese zu Fuß schoben, ist 
zweifellos als ein Zufall zu betrachten, der der Gendarmerie 
eine gefährliche Einbrecherbande in die Hände spi•elte. 
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Aber auch ein zweites Mal spielte der Zufall bei Entdeckung 
dieser Einbrecherbande eine Rolle. Der Vorgang war folgender: 

Die Einbrecher, und zwar drei junge Burschen, versuchten, 
nach ihren eigenen Angaben, mit Pistolen bewaffnet und mit 
Gesichtsmasken versehen, am 30. November 1950 in den 
Abendstunden den Bürgermeister der Gemeinde W. in der 
Gemeindekanzlei zu überfallen, mit vorgehaltenen Pistolen zur 
Herausgabe des Schlüssels zur Gemeindekasse zu zwingen 
und aus der Kasse einen Barbetrag von 26.00J S zu rauben. 

Nach Verübung der Tat sollte der Fernsprechapparat der 
Gemeindekanzlei zerschlagen, der Bürgermeister in der Ge
meindekanzlei eingeschlossen und die Flucht mit versteckten 
Fahrrädern durchgeführt werden. 

Zufällig wurden die Verbrecher unmittelbar vor dem Ge
meindeamt W. und unmittelbar vor der Tatausführung durch 
eine Patrouille des Gendarmeriepostens P. angehalten. Durch 
diese Anhaltung, die auch wieder eine rein zu.fällige war, 
wurden die Burschen von der Ausführung der Tat gehindert. 

Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE 

Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Es wärmte die Märzensonne 
Ein Plätzchen am Waldesrand, 
Dies fühlte ein Veilchen mit Wonne 
Und guckte schnell über das Land. 

Es zitterte ängstlich beim Schauen, 
Ringsum war noch glitzender Schnee, 
Durfte schon jetzt es sich trauen, 
Zu sagen der Erde ade? 

Das Veilchen, das zarte, es wagte 
Zu bleiben alleine im Licht, 
Kein ander-es Blümlein ihm sagte, 
Daß zweisam -ein Herz nie gebricht. 

So wuchs und gedieh di-eses Veilchen 
Alleine auf einsamer Flur, -
Ich sah es, - sann für ein Weilchen 
Und dankte Gottes Natur! 
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Die Bedeutung der Schießspuren 

im Ausforschungsdienst 

Von Gend.-Bezirksinspektor RUDOLF GUSENBAUER 

Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 

Niederösterreich 

Oftmals hat sich in der Praxis bewiesen, wie vorteilhaft 
die Sicherung einer Schießspur anläßlich einer Tatbestands
aufnahme war und welche Bedeutung ·einer solchen im weiteren 
Verlaufe der Erhebungen zukam. Es kann nicht genug darauf 
verwiesen werden, daß Schießspuren im Ausforschungsdienste 
eine große Rolle spielen, daher deren Aufnahme in vielen 
Fällen unerläßlich ist. 

Erfahrungsgemäß besteht der Fehler bei der Aufnahme darin, 
daß sich das erhebende Organ lediglich auf die Feststellung 
und Besichtigung der Einschußöffnung, allenfalls noch der Aus
schußöffnung beschränkt. Doch ist durch die Festlegung des 
Ein- oder Ausschusses allein keineswegs eine Schi-eßspur 
bestimmt. 

Es muß nun die Frage aufgeworfen werden, welche Merk
.ale, bzw. welche Punkte kommen bei der Bestimmung einer 

.,-ochießspur für das Erhebungsorgan in erster Linie in Frage 
und welche Merkmale sind anläßlich einer Tatbestandsaufnahme 
von Bedeutung. 

Zunächst müssen jene Punkte festgehalten werden, welche 
bei einem abgegebenen Schuß die Schießspur bestimmen, und 
zwar: 

a) durch den Standplatz des Schützen, 
b) durch die Beschaffenheit der beim Schuß verwendeten 

Waffe, 
c) durch die Flugbahn, 
d) durch das Geschoß, 
e) durch den Einschuß und 
f) durch den Ausschuß. 
Erst wenn alle diese Merkmale vorhanden sind, kann von 

einer Bestimmung der Schießspur gesprochen werden. Allerdings 
werden nicht immer alle Merkmale bei der Tatbesta.ndsaufnahme 
vorgefunden und ermittelt werden können, doch ist es vielfach 
möglich, aus den vorhandenen Merkmalen zu rekonstrui,er-en. 

Bei einer auf Grund vorhandener Merkmale erfolgten Rekon
struierung ist jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Fest
legung der Geschoßbahn, das ist jener Weg des Geschosses, 
den der Schwerpunkt desselben nach dem Verlassen der 
Laufmündung bis zum Zielpunkt beschreibt, zuzuwenden. 

• Gerade auf die Nachbildung der Geschoßbahn ist ein 
besonderer Wert zu legen, da auf dieser Linie der Standplatz 
des Schützen festgestellt werden kann. Darüber hinaus ergibt 
sich auch di,e Möglichkeit, ausgeworfene Patronenhülsen und 
mitunter auch die zurückgelassene Tatwaffe aufzufinden. Wekhe 
Bedeutung di-es für di,e weitere Nachforschung hat, braucht nichl 
näher erörtert zu werden. Bei der Feststellung der Geschoßbahn 
muß aber damit gerechnet werden, daß durch Geller (Üller
schläger) diese aus der ursprünglichen Richtung abgewichen isl. 

Wenn auf dem Tatorte ausgeschossene Patronenhülsen auf
gefunden werden, so sind sie sorgfältig zu behandeln, denn der 
Sachverständige kann aus hinterlassenen Spuren gewisse 
Schlüsse auf di-e Tatwaffe zi-ehen. Charakteristische Merkmale 
des Verschlußstückes, Schlagbolzen, Patronenzieher u. dgl., kön
nen am Hülsenboden Spuren hinterlassen, welche im vergrößer
ten Maßstab (Lichtbild, Mikroskop) den Nachweis erbringen, 
daß die aufgefundene Patronenhülse aus einer bestimmten Waffe 
verschossen wurde. 

Ebenso kann ma,n aus dem Fundort der <1usgeworfenen 
Patronenhülse auf den Standplatz des Schützen schließen, da
jede Waffe bekanntlich nach einer bestimmten Richtung die
Patronenhülse auswirft. Der Auffindu,ngsort der ausgeschossenen 
Patronenhülse ist daher genau festzustellen. Allerdings darf auch 
hier nicht außer acht gelassen werden, daß nicht alle Modelle 
von automatischen Waffen die Patronenhülse in gleicher Rich
tung und Entfernung auswerfen. 

Aus vorangeführtem ist ersichtlich, welch große BedeutUJng 
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Prov. Gendarm ADOLF STAGL 

Erhebungsabt�ilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich 

Im letzten Heft beschäftigten wir uns mit dem Begriff 
T i e f e n s c h ä r f e. Drei Versuche, mit der Einstellung zwei 
Meter für Vordergrund, sechs Meter für den Mittelgrund und 
unendlich für den Hintergrund bei voller Blendenöffnung zeigen 
uns die grundsätzliche Art, wie man auf die Hefenschärfe 
Einfluß nehmen kann. Auch die BI en d e  hatten wir schon 
erwä!.nt und dabei erfahren, daß sich die Blende durch Ver
schieben zur nächsthöheren Zahl jedesmal verkleinert. Diese 
Zahlen, w ie 4.5 oder 6.3 und 9, 12.5 usw. sind .nicht will
kürlich ,gewählte E inteilungen, sondern haben eine außero(dent
lich große Bedeutung. Jeweils die nächstklei·nere Blende läßt 
nur mehr di,e Hälfte. des Lichtes durch ·die Oeffnu-ng eindringen. 
Wenn sie jetzt wieder Ihre Kamera zur Hand nehmen den 
Verschluß auf 'T' stellen und nun die Blende auf 4.5 6ffnen 
so können si,e feststellen, wenn sie auf 6.3 weiterschieben: 
daß die runde Oeffnung der Linse sich durch bewegliche 
Lamellen gleichmäßig verkleinert, bei der nächsthöheren Zahl 9 
wiederholt sich der selbe Vorgang. 6.3 bringt nur mehr die 
Häl�e von 4.5 an Lichteinfall, 9 wieder die Hälfoe von 6.3. 
Dieses Wissen um die Blende gibt uns di,e erste feststehende 
Grundlage in der Photographie. 

Wie schon erwähnt, sind die Zahlen n icht willkürlich, 
sondern stehen im Zusammenhang mit der B r e n n w e i t e der 
Linse. Der Ausdruck B r e n n  w e i t e wird -nun immer wieder 
im laufe der Erklärungen vorkommen. Nehmen wir ein gewöhn
liches Brennglas: Jeder hat als K ind damit gespielt und wird 
sich erinnern, daß bei Sonnenschein, falls man das Brennglas 

einer aufgefundenen Pa\ronenhülse beigemessen werden mu.ß. 
Doch nicht nur allein die bisher angeführten Merkmale an 

ausgeschossenen Patronenhülsen sind von ausschlaggebender Be
deutung, sondern auch andere Spuren daran können den Sach
verständigen einen wichtigen Hi,nweis geben. Zur Illustration 
seien Kratzspuren an der Hülsenwand angeführt, die der Nicht
fachmann kaum beachtet, der Sachverständige aber daraus 
bestimmte Schlüsse ziehen kann. Solche Kratzspuren an der 
Hülsenwand werden in dem Moment hervorgerufen, wenn die 
Stirnfläche des Verschlußstückes d',e im Magazin nach oben 
getretene Patrone erfaßt und i.n den Lauf schi,ebt. Durch das 
Vorschieben der Patrone hinterlassen die L[ppen des Magazi.ns 
an der Hülsenwand Kratzspuren. Durch diese Spuren kann die 
Lage der Patrone "Oben" oder "Unten'' bestimmt werden. 
In Verbindung mit der hinterlassenen Spur des Ausziehers, 
welcher bei jedem Waffensystem ei,ne bestimmte Form besitzt, 
kann auf Grund dieser beiden Merkmale mit Sicherheit auf das 
System der Waffe geschlossen werden. . . 

Einen weiteren w ichtigen Anhaltspunkt bildet dre Auswerfer
marke. Der Auswerfer ist bei jeder Waffe an einer bestimmten 
Stelle angebracht und wirft die Patronenhülse, wie schon ein
gangs erwähnt, in ei•ne'r bestimmten Rich_tung aus. Di,e Auswerf_er
spur an der Hülse steht wieder in einem genormt7n Verhalt
nis zur Auszieherspur. Auch daraus kann ein etwaiger Schluß 
auf die Waffe gezogen werden. . 

Damit ist aber die Aufzählung solcher Merkmale nicht 

vollkommen erschöpft und es könnten noch eine 0.enge ml

cher markanter Punkte angeführt werden, doch wurde ? 1 es

zu weit führen. Außerdem wären, um iin dieser Materie nahet 

einzudri-ngen, technische Vorkenntnisse des Waffenwesens un-

bedingt erforderlich. f d 
W

. 
ht· · t h zu wissen daß auch an oufg-e un enen 1c 1s 1s noc , . b • · 1 

• 
Gesc!.os5en Spuren vorhanden sein können, wie eispie sweise 

E inprägung der Züge, Geschoßform, Kratzfurchen. usw., aus 

denen der Sachverständige Feststellungen auf die Tatwaffe 

machen kann. h' ß Es ergibt sich daher, daß bei Sicherungen von Sc 1e spur�n 

nichts außer acht zu lassen ist, was dazu beitragen kann, die 

Ausforschung des Täters und damit das Endergebni-s der 

Tät igkeit des Gendarmen nach Erhebung eines S_traffalles, und 

zwar: "Die Ueberführung des Schuldigen und e1.ner g,erechten 
Aburteilung" herbeizuführen. 
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in einer bestimmten Entfernung von der Hand hielt, ein lichter 
Punkt erschi•en. Dieser Punkt brannte schon nach . kurzer Zeit 
recht spürsam auf der Haut. Jener Punkt w<1r nichts anderes 
als ein kleines Abbild der Sonne und der jeweilige Brenn
punkt der benützten Linse. Bei photographischen Zwecken 

erhält sich das nun so, ei:ne runde Linse zeichnet immer 
�inen Kreis, das heißt, ein kreisförmiges seitenverkehrtes und 
auf dem Kopf stehend�s Bild. Der_ Durchmesser dieses. Kreises 
ist immer die Brennweite der Optik, wenn auf unendlich ein
gestellt wurde. 

Wir nehmen wieder die leere _ Kam.era zur Hand, zum 
B ·spiel eine 6 X 9 cm-Kamera. Wie wir wissen, zeigt di,e 
O�tik einen Kreis, von diesem Kreis wird in unserem Falle 
eine Fläche von 6 X 9 cm ausgenützt. Die Diagonale ist, wie 

ir nachmessen können, 10.5 cm. Vorne an der Kamera werden 
: ir die Angabe 10.5 cm Brennweite vermer_kt finden (f 1?.S cm). 
Als Regel können wir uns merken, daß immer die Diagonale 
des Aufnahmeformates mit der n o r m a I e r w eis e in Ver
wendung befindlichen Optik gleichlang ist. 

A ist de'r Kreis, der entsteht 
wenn auf unendlich ein'. 
gestellt wird. 

B · ist die Brennweite sowie 
die Diagonale des Auf-
nahmemateriales. � 

C ist die Größe des Auf.J 
nahmemateriales, welches 
voll ausgenützt wird. 

' Br,ennweite und die vorhergenannten Blendenzahlen stehen 
in folgendem Zusammenhang. Angenommen, unsere Kamera 
hat eine volle Blendenöffnung von 4.5, so ist damit gemeint 
daß der Durchmesser dieser Oeffnung _ 4.5 mal in die Läng� 
der Brenn-:ve1te paßt! also der 4.5 Teil _derselben ist, Blende 
6.3 gibt die halbe , L1chtmeng�- frei. Um diese gleichmäßige Ab
stufung von jeweils de� Hal!_te der vorhergehen.den Blende 
zu erreichen, hat man diese fur uns zuerst so sinnlos ersch· _ 
nenen Zahlen errechnet. Die Neuner-Blende ist der neunte T

1

� 1 
der Brennweite und so weiter. ei 

Ein Hauptfaktor bei der Photographie ist wei,ters di,e 
Belichtungszeit. An _ der. �amera 6,efindet sich . meiist hn der Näh·e der Blende die Einstellung fur die verschiedenen Belichtungszeiten. 

Gerade in ?er Krimi_nalphotogr�phi•e is� das Wissen 
die richtige Bel1chtu�gsze1't von gro_ßter_ W1<litigkeit, da, 

um 
die Praxis zeigt, meist mit den ungunst1ssten Lichtverhält 

. Wie 
-

d ß n•1sse!l gearbeitet wer en mu 
: .. , ,' 

Um auf dieses Kapitel naher eingehen zu können 
wir uns vorher mit der Empfindlichkeit des Aufnahm� 

mussen-
befassen. 

mat,eri,ils 

Alle Arten von diesem Material, wie Rollfilme Sch 
, 

f'lme Filmpacks, Platten und auch die Klei·nbildfilm� (L 
nitt

f: lme) haben eine Angab� de� E
n_

ipfindlichkeit auf der ,?l· 
ackunS vermerkt. Bevor sich die Filmfabriken nicht üb . er. 

PE. heitlichkeit der Bezeichnung für di•e Empfi.ndlichk
er diese in 

b d · d" H· "eh eit f t g.elegt hatten, - estan in 1eser 1ns1 t ein zieml"ch 
es -

genehmer Zustand. Man hat dann als Einheit "Schein »1 
( 

unan
und später in Deutschland _,DIN_ (X DIN, Deutsche lnd

e
:s . >< Sch") 

di,e noch ,g,enauer war, fur die Empfindlichkeit e1n t1enorm), 
Uml'echnung von_ .DIN au.'. Scheiner ist ganz ei;� 

uhrt. Die 
braucht nur bei DIN Zahler und N enner eh: Man 
und man bekommt Schei,ner. So ergibt sich d Busammenzählen 
17 /10 DIN zirka 27 Scheiner sind und jede; 

a 
'ß 

zum Beispi,el 
m,it welcher Emf?findl!ch�,eit, zu. rechnen ist. u:b�r 

d�nn gleich,
Eigenschaften, wie Fe1nkor,n1gke1t und Gradat· d 

die anderen 
mater ials werden wir uns noch eingehend 6

10l·- �s Aufnahme
wollen wir uns ausschließlich mit diesen DIN�A 

aft
6
gen. Vor.ers,t 

Als Must-erbeispiel werden wir den Rollf'I 
•nga 

hn befassen, 
auch bei den anderen gilt das gleiche. E.' m ne m�, den:n 
sich fast für alle photographischen Arbe·t 

gu�er Filr:,, der 
Material mit 17/10 DIN. 

1 en eignet, 1st ei,n 

Genaueres u,"',ber N_ egativmciteri„I werden wir ·1 n d A 6 d III t t R d er nächsten usga e er us ner en tJn schau" erfahren. 

• 

Kommandant der Gendarmerieschule Urfahr, Oberösterreich 

Immer, wenn es Jänner wird, ergreift_ den sonst so stillen 
Sportreferenten des Landesgendarmeriekommandos für das Mühl
viertel, Bezirksinspektor tichy, mächtige Hast und mi,t vor 
Eifer geröteten Wangen beginnt er zu schreiben, zu unter
suchen und zu visitieren, denn in absehbarer Zeit gilt es, 
hinauszufahr,en auf die weißen Hänge des Mühlviertels, um 
den Schülern der Gendarmerieschule das Skifahren zu lehren. 

Heuer schien wohl der Wettergott unserem alten Sport
freund nicht gut gesinnt, denn der grau verh'dngene Himmel 
sandte stets nur Regen auf die Erde hernieder. Doch eines 

Die Teilnehmer des Skilehrganges 

Tages meldete die Landdienststelle starken Schneefall und so 
standen am nächsten Morgen, es war der 18. Jänner 1951,. 
zwei Lastkraftwagen vor den Toren des Petrinum in Urfahr, 
wo die Gendarmerieschule untergebracht ist, um die junge 
Sportlerschar so schnell wie möglich aus dem ewig nassen 
Tiefland zu entführen. 

Mit flottem Tempo biegen wir nun in den Haselgraben 
ein, den eimt so berühmten alten Saumpfad, und zwischen 
steilen• Waldhängen, die der Wildbach des Haselgrabens grub, 
windet sich die Straße in zahlreichen Serpentinen immer höher 
und höher. Schon geht es an der alten, sagenumwobenen Ruine 
Wildberg vorbei, deren Turm mit trotziger Miene zu ,uns 
herüberstarrt. Je höher wir aber kommen, desto mehr verändert 
sich das Landschaftsbild. Der heftige Regen des Linzer Beckens 
hat sich langsam in Schnee verwandelt und nun fahren wir 
bereits in der herrlichsten Winterlandschaft, über die dichbe 
Flocken wirbeln. 

45 Minuten Fahrzeit überwanden eine relative Höhe von 
560 Meter und als wir in der Glasau, der Autobushaltestelle 
des 824 Meter hoch gelegenen Marktfleckens Hellmonsödt 
unser Ziel erreichen, umgibt uns würzige, rei·ne Höhenluft 
und Millionen Schneesterne fallen vom Himmel. 

Doch "frisch gewagt ist halb gewonnen!" D ie Brettln 
sind angeschnallt und in sauberer Kolonne geht es der Uebu.ngs
wiese entgegen. Ein Hang westwärts muß überwunden werden 
und die vom Sturm herangepe itschten Flocken stechen wi,e 
Nadelspitzen i,n unser Antlitz, bis ei•n Traum land verschneiten 
Waldes uns aufnimmt. 

Doch allzu bald öffnet sich das weiße Gehölz und vor 
uns l iegen die Hänge, die nun unsere Uebung.en sehen 
werden. Inmitten dieser Hänge steht e in einsames kleines 
Haus. Das Dach ist mit hohen Schne,epolstern bedeckt und 
die Schneewände ri,ngs umher hüllen es in eine schütz.ende 
Mauer. Dorthin führt unser erster Weg. Si,eben Tage sind 
wir nun hi·er Gäste. 

Nach ·einer kurzen Rast beginnt Bezirksinspektor Tichy, 
der Leiter des Lehrganges, seine ersten Weisungen zu geben, 

auf Skikurs 

Drei junge Hilfslehrer hat er von den umliegenden Gendarmerie
posten herangezogen u.na so können d ie 52 Gendarmen in 
Gruppen aufgeteilt, ordentlich durchtrainiert werden. 

Die Gruppe der Anfänger, 36 an der Zahl, geht auf 
einen kleineren Hang und alsbald sieht man sie emsig Schnee
pflug und Schneepflu.gbogen üben. Am Ende des siebenten 
Kurstages ist ihnen jedoch auch der Schwung zum· Hang kein 
Fremdling mehr. 

Die 16 Fortgeschrittenen üben mit größter Ausdauer ihren 
Stemmbogen und versuchen, im Schwingen wahre Meister zu 
werden. 

Selbstverständlich gibt es auch kurze Pau,sen, die uns ein 
Verschnaufen gestatten und d ie dann der Betrachtu,ng der 
herrlichen Umgebung gelten. 

Nicht immer fegen rauhe Stürme über das Land, die unsere 
Kleidung durdidringen und das Schuhwerk durchnässen. 
Es gibt auch Tage, da erglänzt es im hellen Sonnen

l ichte, der Firnschnee beginnt zu gleißen und i•n tausend 
glitzernden Perlen leuchtet das Schneefeld. Die m it weißem 
Hermelin behangenen Wa ldri·esen neigen sich zur Erde und 
des Waldes kleinste Bäumchen ruhen ti,ef verschneit unter 
einem dicken Federbett. Bis an den Grenzwald reicht unser 
Blick und im glasigen Dunst des Horizontes können wir ganz 
deutlich den ma.rkanten, würfeli,gen Burgfri·ed der Ruine Witting
hausen -erkennen, die schon im Böhmischen l iegt. Dort war 
Adalbert Stifters Waldheimat und im "Hochwald" setzte er 
diesem Turme ein unvergängliches Denkmal. 

Wir aber befinden uns auf den Hängen Kirchschlags, das dem 
kranken Dichter immer wieder Genesung brachte. 

Auch den eintausend Meter hohen Breitenstein haben wir 
mit unseren Brettern erklommen und von "hi,er bietet sich 
unserem Auge ein Bild, an dem wir uns nicht sattsehen können. 

Die ganze Alpenkette grüßt aus dem Süden, zu uns,eren 
Füßen liegt das Alpenvorland i-n ein dichtes Nebelmeer ge
hüllt. Im Osten zeigt sich das verschneite Hügelland der 
unteren Mühlviertlerberg-e, von deren höchsten Erhebungen 
die Orte Allerhei,/igen und St. Thomas leuchten. 

Die Freistädter Berge schließen sich an und der Stern
wald mit seiner majestätisc!.en Warte,· die einen dicken Rauh
reifmantel trägt, beendet den Rundblick. 

Sovi·el Frohsinn ist in unsere Herzen ei,ngekehrt, daß · der 
Lehrgangsleiter den zehn besten "Skihasen" sogar die Heim
fahrt über die Giselawarte, dem Linzer Hausberg, gestattete . 

Di·e �atur jedoch bot uns noch das seltene Schauspi,el 
eines wi.nterlichen Regenbogens, der sich bei herrlkhem Sonnen
sche ine um 10 Uhr vormittags am Himmel zu entfalten begann, 
um dann, ei,nen bunten Reif um d ie Sonne bildend, langsam 
wieder zu ersterben. 
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Abschiedsfeier 10 MaHersburg 

\.., 

Am 20. Jänner 1951 fand in der Gendarmerie-Unt,erkunft 
in Mattersburg eine zwar schlichte, aber doch eindrucksvolle 
Feier, ei•ne richtige Famili-enfeier der Gendarmerie, statt. Es 
galt Abschied zu nehmen vom ehemaligen Bezirksgend<1rmeri•ei
kommandanten Kontrollinspektor Karl S c h e r t  I e r, der mi·t 
31. Dezember 1950 in den dauernden Ruhestand _getreten ist. 
An der Feier nahmen außer Kontrollinspektor Karl Schertler 
der Landesgend<1rmeriekommandant Oberst Johann Kreil, sein 
Stellvertreter Major Karl Köhler, der ehemalige Abteilungskom
mandant Major Alois Dolezal, der Bezirkshauptmann von 
Mattersburg mit seinem Stellvertreter, der Gerichtsvorsteher, der 
derzeitige Bezirks-Gendarmeriekommand,mt mi•t sei.nem Stell
vertreter, sämtliche Postenkommandanten des Bezirkes Matters
burg und eine Anzahl eingeteilter Beamter teil. 

Die langjährige und sehr verdienstvolle Gendarmeri•edi·enst
leistung des Kontrollinspektors Schertler wurde in den An
sprachen, die der Landesgendarmeri-ekomma.ndant, der Bezirks
hauptmann, der Gerichtsvorsteher und der Abteilungskomman
dant hielten, gewürdigt. Die ehemaligen Untergebenen über
reichten Kontrollinspektor Schertler ein Bild mi,t den Posten-

Kontroll-Inspektor Karl SCHERTLER im Kreise der Festgäste 

kommandanten des Bezirkes und den <1uf den Gend<1rmeri,e
dienststellen in Mattersburg eingeteilten Be<1mten. 

Nach dem offizi,ellen Teil vereinte die Teilnehmer an der 
Feier noch ein vom Geiste echter Kameradschaft getrasenes 
gemütliches Beisammensein. 

Zu unserem Titelbild: 

100 Jahre Genbnrmeriepoften 
neuberg nn ber ffiürJ 

Am 2. November 1950 feierte der Gendarmerieposten Neu

berg an der Mürz, Steiermark, das Jubiläum seines 100jährigen 

Bestandes. Aus diesem Anlaß fand in Neuberg eine eindrucks

volle Feier statt, an der zahlreiche Persönlichkeiten des öffent

lichen Lebens teilnahmen._ 

Der Gendarmerieposten Neuberg an der Mürz, ist nach 

den Gendarmerieposten Rottenmann und Kindberg im Bereiche 

des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark der dritte 

Posten, der auf ,eine solch lange Bestandzeit zurückblicken kann. 

Er wurde im Jahre 1850 errichtet. Die Postenerrichtung war 

durch die Inbetriebnahme eines Eisenbergwerkes in Altenberg, 

des Graphitwerkes in Stojen, einer Talgmühle und eines Hoch

ofens zur Magnesitgewinnui.g in Arzbach bedingt. Ueberdies 

besteht in Neuberg an der Mürz nachweislich schon seit dem F 

Jahre 1321 ein Eisenwerk, welches derzeit der Oesterreichi- " 

sehen Alpine-Montangesellschaft angehört. 

Durch diese rege Industrietätigkeit war zur damaligen Zeit 

ß Z n fremden Arbeitern zu verzeichnen, wel-
ein gro er uzug vo 

eher Umstand die Errichtung des Gendarmeriepostens eben-

falls förderte. 

Die Angehörigen des Postens rekrutierten sich damals aus 

dem Heer und unterstanden dem IV. Gendarmerie-Flügelzu-g 

in Bruck an der Mur. 

W ä_h r e n d d er Oste r z e i t begegnen d i e Bea m t e n a u f i h r e n 
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WILDICHUTZ 

UND J,�lua-g.en,.stelle),_ 
Von Gend.-Patrouillenleiter WALTER LEONHARTSBERGER 

Gend.-Postenkommando Friedberg, Steiermark 

Wohl jeder kennt die schaurig-schönen Dramen und Ge
schichten vom schneidigen Wildschütz. Jeder hat die Lieder 
und seine Taten von ihm gehört, wohl auch gesungen und 
vielleicht sogar mitgeholfen in Liedern und Nacherzählungen 
diesen leider volkstümlich gewordenen Wildschütz zu verherr
lichen. Viele im Volke sahen in ihm ein Ideal und mancher 
zukunftsreiche junge Mann hat nur allein diesem Ideal, in 
völliger Verkennung der objektiven Tatsachen, nachzustreben 
gesucht und ist böse daran gescheitert. Nicht ein lde<1I hat 
ein solcher erreicht, sondern ein Verbrecher ist er dabei 
geworden. 

• 

Der Wildschütz ist - wie jeder zustimmen muß, der 
mit ei,nem solchen zu tun hatte - nicht nu,r der gefährlichste, 

- sondern auch der verbissenste, roheste und gemeinste Ver
.. brecher. Er ist feig und hinterhältig wie sonst keiner. 

Hat er heimtükisch einem Jäger oder einem Gendarm 
aufgelauert und diesen feig von rückwärts erschossen, so fühlt 
er sich als Held, in Wirklichkeit ist er aber ein verruchter 
Mörder. Das sind di•e wirklichen Tatsachen über den Wild
schütz und jeder Verherrlichung seiner Taten in Theaterstücken, 
in Liedern und Erzählungen muß insbesondere von Gendarmen 
stets tatkräftigst entgeg,engewirkt werden, dann wird auch due 
breite Volksmasse bald den Wildschützen als den verstohlenen 
Lumpen erkennen, der er wirklich ist. Schon die ei.ne An
schauung genüg,e jedem, daß der Wildschütz "Mein und Dein" 
nicht achtet, und, im Kampfe gestellt, ihm der Schritt, "Du 
oder ich", ohne Notwendigkeit nicht weit ist. Daran läßt sich 
allein seine gefährliche Schädlichkeit rasch erkennen und alle 
Gegenargumente müssen für uns wirkungslos an di,eser einen 
Anschauung zerschellen. 

Meist ist der Wilddieb als Raubschütze bekannt, hiogegen 
kennen den Schlingenleger als Wilddieb die allerwenigsten. 
Gewöhnlich handeln beide Arten· entweder aus Not, oder 
um sich auf leichtere · Weise einen Zusatzverdienst zu ver
schaffen. Insbesondere tritt beim Raubschütz die Leid-enscha� 
"zu schießen", "zu erlegen'', oft in den Vordergrund; auch 
die T rophäenleidenschaft, durch Sammeln von Rehkronen, Hirsch
geweihen, Gams- und Hi,rschbärten usw. bilden häufig d<1s 
Motiv der Tat. Ueberwiegend jedoch ist der Beutetrieb (Wild
bretgewinn) und di,esethalben werden die meisten Wilddi,eb-

.A stähle ausgeführt. 
.. Ueber den bewaffneten Wilddieb wird [eder schon hin-

länglich im Bilde sein und es soll hier von dem weniger 
bekannten, jedoch rohesten Wilddieb, dem Schlingensteller, 
die Rede sein. 

Der Wilddi,ebstahl durch Schlingenstellen ist weit mehr 
verbreitet, als di,es von allen geahnt wird. Es kann ange
nommen werden, daß zehnmal mehr Wild mit Schlingen al·s 
mit Feuerwaffen gestohlen wird. Der Wilddiebstahl mit Schli·ngen 
ist für den Täter weit leichter und seine Entdeckung un
gleich schwieriger, als beim Gebrauch der Schußwaffen, nu,r 
verlangt der Erfolg ein gewisses Köri.nen in der Anfertigung 
der verschiedenen Schlingen, sowie eine bestimmte Vertraut
heit mit den Gewohnheiten des zu fangenden Wildes. Die 
Täter sind hier meist Gewohnheitsdiebe, welche überwiegend 
in ärmlichen Verhältnissen leben, jedoch nicht allein aus Not 
die Di,ebstähle ausführen, sondern sich damit oft ein regel
mäßiges Gewerbe machen. Dadu�ch si,nd sie der jagdlichen 
Volkswirtscharr ern schwerwiegender Schaden. 

Und nun zum Schlingensteller selbst! Nur derjeni-ge, der 
selbst erl·ebt hat, wie entsetzlich ein Reh oder ein anderes 
Wild in der Schlinge· stundenlang klagt, bis es jämmerl,i� 
verendet und an jenem Orte die Befreiungsversuche und den 
Todeskampf in den hinterlassenen Spuren, sowie die Haar.e 
und losg,erissenen Hautfetzen neben dem gequälten Gesichts
ausdruck des strangulierten Wildes sieht, kann völli,g erschüttert 
di,ese h.erzlos-trauri,ge Tierquälerei im ganzen Umfang:e er
messen. Alle Worte si·nd zu arm, um solche Gr,msamkeiten 

zu schildern. Es kann ei,ner Gotteskreatur g<1r nichts Schlimmer,es 
passieren, als wenn si•e in eine Schlinge gerät und stundenlang 
durch verzweifelte, .oft meterhohe Sprünge sich zu befreien 
versucht, während die Schlinge sich immer fester und fester 
zusammenzieht, bis das Tier langsam und grauenvoll ersticken 
muß. Da_s Maß aller Abscheu muß voll sein, wenn man ein 
Reh, welches mit einem Lauf in eine Schli,nge geraten fst, 
gesehen hat, wie es sich nach qualvollem Ausreißen dieses 
Laufes, mit nur drei ges·unden Läufen, wahrlich mit den letzten 
Kräften, mühevoll dem tödlichen Zugriffe der Drahtschlinge ent
zieht, um später trotzdem irgendwo jämmerlich zu verenden. 

Daher kann es keinen Pardon geben, wenn man einem 
solchen Schlingensteller auf die Spur kommt. Man verrichtet 
einen "Gottesdienst an der Natur", wenn man nicht ermüdet, 
bis man des Schlingenstellers habhaft wird und diesen sei,ner 
schandhaften Taten überweist. In der folgenden Gerichtsanzeige 
muß als Erschwerungsgrund besonders auf die roheste Tier
quäler,ei und den ni·edrigen Trieb des Täters hingewi·esen wer
den, damit ihn die ganze Härte des Gesetzes treffen kann. 

Die Vorgangsweisen der Schlingensteller sind recht mannig
faltig und es gehört für den Gendarmen viel Geduld und 
Energie dazu, bis er sich eines solchen ni,ederträchtigen Kerls 
bemächtigen kann. 

Für Federwild werden ganz feine Garnschlingen an künst
lich angelegten Futterplätzen errichtet und der Erfolg ist oft 
recht ansehnlich. Hierbei trifft man den Schli,ngenstell.er merst 
in der Nähe beobachtend an. (Auf den ganz ausgezeichneten 
Artikel "Rebhühnerwilderer" von Gendarmeriekontrollimpektor 
Lorenz Aulinger, in dieser Heftfolge 11/12/1948 erschienen, 
soll für den Interessenten hinzuweisen hier nicht vergessen 
werden.) 

Weit häufiger ist die Hasenschlinge anzutreffen, welche i·n 
Ackerfurchen, Feldrainen u.nd Gebüschrändern gestellt wird. Im 
Acker befinden sich mehrere solcher Schlingen, jeweils an einem 
tief in die Erde geschlagenen Pflock in verschiedener Höhe 
ang.ebr.acht. Aber .auch in Zaunlücken sind solche Schlingen 
häufig vorzufinden. Diese Schlingen sind aus fei·nerem oder 
stärkerem Drahte verfertigt· und werden beliebig oft verwendet. 

Die Rehschlingen befinden sich in dichteren Gebüschen 
und in den Wäldern an abgelegenen ruhig•en Orten, wo sich 
das Rehwild gerne aufhält, entlang d�r Wildwechsdn. Hierzu 
wird meist stärkerer Draht verwendet. Bei Hirschschlingen 
wird auch sehr starker Draht oder auch ein Seil genommen. 

Den Gemsen wird vielerorts mit sogenannten Gamsleitern 
nachgestellt. Schon im Spätsommer werden kurze, starke und 
engsprossige Leitern derart massiv in .den Erdboden versenkt, 
daß sie zirka 1.5 Meter hoch, stehend über den Boden 
ragen, und zwar 1rn solchen Stellen, die weit von began
genen Wegen und Steigen abgelegen und so nahe an 'einem 
Felswi•nkel liegen, daß danh im Spätherbst oder Winter die 
Gemse bei Aesungsmangel nur von vorne her, durch die 
engen Leitersprossen hindurch hinter di·e Leiter, zu dem vom 
Wilddieb gelegten Futter, meist Heu, gelangen kann. Der 
Sprossenabstand ist so gering, daß die Gemse g-erade noch 
knapp mit i'hrem Haupt samt Krucken hineinschlüpfen ka,nn. 
Sobald die Gemse dann zurück will, bleibt si,e an der Sprosse 
der Leiter mit den Hackeln ihrer Krucken hängen und kann 
sich selbst nicht mehr befreien. So wird das Gamswild ei•ne 
leichte Beute gewissenloser Wilddiebe. Der Hochalpingend<1rm 
achte daher <1uf solche Leitern, deren Sinn er sonst viellekht 
nicht erkannt h�tte. 

Wie schon erwähnt, sind die Schlingensteller meist unter 
der ärmeren Bevölkerung zu suchen. Ei-nschichtig gelegenen 
Häusern in Wald und Feld schenke man hierbei besonderes 
Augenmerk. Man lasse es sich aber gesagt sein, daß auch 
sehr gut situierte Leute, wie Gastwirte und ähnliche Gewerbe
treibende, sich des sehr leicht durchführbaren und vor allem 
sehr einträglidien Diebstahles durch Schlingenstellen, .nachweisbar 
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bedient haben. Auch in der kürzeren oder weiteren Entfernung 
.von Städten kommen Schlingensteller "per Auto" gefahren, 
welche als - harmlose Frischeluftschnapper - dem Wilde 
um so gefiihrlicher werden und wohl selten als solche schäd
liche Individuen erkennbar sind. 

Schwer wird es gelingen, Orte1 welche· mit Schfing-en be
stückt sind, überhauEJt auffinden zu können. Immer sind die 
Schlingen sehr schwer sichtbar und die erfahrensten Jä_ger 
geheri meistens ganz ahnungslos an solchen vorbei. Meist nur 
der Zufall oder zufälliges Auffinden von in den Schlingen sich 
gefangenen Wildes entdeckt diese so heimliche Diebstahls
methode. Dem Gendarm kann jedoch ein gewisser Scharfblick 
und ein gutes Kombinationsvermögen auf solche S9uren ver
weisen. Zum Beispiel, wenn er auf ganz entlegenen Stellen
in einsamen Waldwegen einen frisch gebrochenen Ast vom 
Baume herunterhängen oder über den /Weg gelegt si-eht, so 
kann er rpit Sicherheit annehmen, daß er auf ein Markierungs
zeichen eines Schlingenstellus gestoßen ist. Auch werden gerne 
zu diesem Zwecke die Baumstämme in einer gewissen Rich
tung hin in verschiedener Höhe angeplätzt und an den helleri 
Stellen der Stämme orientiert sich der SchlingensteHer. Dies•e 

Zeichen muß auch der Gendarm wahrnehmen, ihnen folgen 
und er wird sehr bald auf eine Schlinge gestoßen sein. 
Sobald er eine Schlinge gefunden hat, so untersuche er so
gleich die nähere Umgebung und er wird bald bis zehn Stück 
und mehr Schli·ngen in dieser Umgebung festgestellt haben. 

In den meisten Fällen aber werden Schlingen so gestellt, 
daß sie von Wald- oder Feldwegen oder Steigen aus leicht 
und bequem, risikolos kontrolliert werden können. Dah-er muß 
auffälligen Spaziergängern ganz besonders ein wachsam-beob
achtendes Auge zugewendet werden. Hat der SchlingensteHer 
-einen Erfolg während seines Kontrollganges wahrgenommen, · 
so tut er meist so als sei nichts geschehen und holt fast 
immer in tiefster, finsterer Nacht das sich i•n der Schlinge 

gefangene Wild. Auch kommt es oft vor, daß dies bei Tag, 
im Streu- oder Holzkorbe, unter der Streu oder dem Holz 
versteckt, auch oft von einem Weibe oder Kinde, ,nach 
Hause transportiert wird. Bei diesen Transporten werden di,e 
listigsten Schliche angewendet u,nd nur zu leicht wird der 
Gendarm dann getäuscht. Frauen nehmen klei-nes Wild u-nter 
ihre Röcke und kommen fast immer unbea-nständet durch etwaig.e 
Kontrollen. Findigkeit und ausdauernde Beobachtung führen 

jedoch auch bei solchen Schlichen zum gewünschten Ziele. 
Bei der Verfolgung und Ueberführung von Schlingenstellern 

la,sse man sich [a nicht um den sauer verdienten, sicheren 
Erfolg prellen. Wenn nach stunden- oder gar tagelanger Vor
paßhaltung am Tatorte der Gendarm endlich den Täte, 
kommen sieht so mache er ja nicht den häufigen FehP.er, 
diesen sobald er das gefangene Wild nur -berührt hat, 
zu st�llen sondern er warte so lange, bis dieser die 
Schlinge �eu aufgerichtet, oder eine früher vom Gen
darmen zugezogene Schlinge wieder fängisch gestellt hat. _Macht 
der Täter weiter nichts als -nimmt er das gefangene Wtld <'In 

sich so lasse der Ge

1

ndarm dies vorläufig ruhig -geschehen. 
Er �erfolge den heimwärts gehenden Täterf beobachte das Ver
steck des widerrechtlich angeeigneten Wildes und hole dann 

in aller Ruhe Verstärkung herbei. 
Würde man am Tatorte gegen den . Täter sogleich _ein

schreiten sobald dieser das gefangene Wtld aus der Schlt.nsie 
nimmt ;0 wird der Täter todsicher die Ausrede gebrauchen, 
er habe dieses Wild zufällig in der Schlinge •?efunden und 
wollte es ohnehin vorschriftsmäßig abliefern. Dieser ,!'usweg
· t ·h · d eh l gt wenn der Gendarm durch seine Be-ts I m Je o ver e , 

d T''t d. Schlinge neu herrschung Zeuge wurde, wie er . a er te . 
fängisch gestellt hat. Hat er den Schl, ngensbeller mt� dem ge

fan enem Wilde nach Hause geh-en lassen und weiß -er :nun 

das
9 

Versteck so kann er den Schlingenstell-er dadurch se1n
�r

Tat überführ�n, daß er ihn. vor der Haus��b�sut�Td 
r
d

e
; 

unsicher befragt ob er Wtld 1m Hause · 
d 

Täter dies bestreitet und durch die Hau-sd�_rchs�chung aS 

f J"ch w·Jd gefunden ist muß ein Gestandinrs erfolgen 

;d:: d�e B�weismittel reiche� durch. di,es� Geschicklichke'i•t des 

Gendarmen zu einer Verurteilung bei Geri0te vollkommen au.s. 

Durch solcherlei Kniffe wird der Gendarm immer -ganze Ar�eit

leisten können -nie um den sicheren Erfolg gebracht w:r en 

können und ;uch keine Selbstverbitterungen erfahren '.11ussen.

Wo es nicht möglich ist, den Schli•ngenstell_er auf d_,e vor

erwähnte Art seiner Taten zu überführen, gibt es •e_in sehr

einfaches und erfolgreiches Mittel, ebenfalls zum Zt-ele zu 

gelangen. Meist sind die verdächtigen �ersonen bekannt u_nd 
man verfährt sodann folgend: Man zieht am T aborte e1-ne 

oder mehrere Schlingen leicht zu, so daß sich in denselben 
kein Wild mehr fangen kann. Dann streicht man die zuge
zogenen Schlingen mit "Pyoctannin"1 einem Präpar<1t iihnlic:p 
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der Stempelfarbe, nur weitaus nachhältiger, welches in jeder 
Apotheke zu haben ist, an. Kommt dann der Schlingensteller 
und kontrolliert seine gestellten Schlingen, so bemerkt er 
die zugezogerie Schlinge und glaubt, daß ihm ein Wild ent
kommen ist und stellt die Schlinge neu fängisch. Beim Neu
stellen kommen seine Hände- unweigerlich mit dem auf der 
Schlinge aufgetragenen Pyoctannin in Berührung u.nd di-eses 
verfärbt die Haut an den Händen. Solche hervorgerufene Ver
färbungen an den Händen, deren Flecken und Streifen etwa 
zwei Wochen lang sichtbar bleiben, bemerkt der Täter ge
wöhnlich erst am nachfol.9enden Tage und weiß daher über
haupt nicht, wie er zu diesen Streifen auf seinen Händen 
gekommen ist. Solche Streifen oder Flecken an den Händen 

lassen sich vor zwei Wochen durch nichts entfernen! Der 
Gendarm hat somit den gut gekennzeichneten Täter und mit 
-einiger Geschicklichkeit und Hartnäckigkeit wird er den Täter 
überführen können, o�ne da� er sein Hilfsmittel (das Pyoctannin) 
verraten muß und ihm dieses noch fernerhi-n ähnliche gute 
Dienste leisten wird. 

Der Beweis der Täterschaft kann aber auch dadurch er
bracht werden, daß. man beim Täter den gleichen Draht 
wie jener welcher am Tatorte bei der Schlinge verwendet 
wurde, feststellen kann. "Findet man im Hause des Täters 
eine Schlinge, so vergleiche man auch die Verfertigung des 
Schlingenknotens, denn jeder macht so einen Knoten anders. 
Die Gleichheit des Schlingenknotens bezeugt die Gleichheit 
des Verfertigers der beiden Schlingen. Auch durch den Ge
brau�. b�w. den Merkmals _spur�n d_er verwendeten Zan9e 
oder ahnl1c�en 'X:'erkzeuges laßt steh ein Beweismittel erlan_gen. 
Man vergleicht die. eventuelle Gleichheit der Bruch- bzw. Ab. zwickstellen untereinander und sobald sich nur die leise 1 Aehnlichkeit ergibt, sende man die am Tatorte und im Hai 

e 

gefundene Schlinge oder das geeignete Drahtstück mit d 
se 

betreffenden sichergestellten _Tatwerkzeug an die kriminal-tedi� 
nische Untersuchungsstelle . ein, welche sehr bald durch Vergleichs_ver��0e und �ateri�!pro�en __ ein Untersuchungsgutachtenmit st1chhalt1gen Beweisen fur d1·e Taterschaft liefern wi d Damit sind die Ve,rschiedenheiten der Wilddiebere·.

r 
· d A f. h ·· l'chk · · eh 1en un deren us -orsc ungsmog I e1ten -no lange nicht h„ f und es gilt w_egen ihre� r_eichen _Vielfalt alle Sinne ::di 

0
� t 

halten, um di esen Schadlt -ngen 1hr gemeines Handwerk 
u 

legen. zu 
* 

Mit den folgenden stichhältigen Hinweisen soll d' führlichkeit dieses Artikels gerechtfertigt und dem 
�e 1us

klar gemacht werden, welchen Schaden die Wilddieb
ei -nz_e n,en 

Volkswirtschaft jährlich zufügt. erei der 
Die Wildnutzung, zum Beispiel in der Steiermark b .. 

ein Zwanzi:gst':I der g��amten Fleischdufbringung di•ese; L
a

etragt 
Unter vors1cht1ger Schatzung kann angenommen w d 

•nd.es.
Wilddiebe die �il�nutzung um . ein .,Viertel bee�tr!n, . daß 
was unte� de_� J_etz1ge_n Wtldpre1sverhaltnissen in der 

chhg-_en, 
mark allein Jahrl1ch einen Schaden von zirka einer .��e1:er
Schilling ausmacht. ,v11ll1on 

D a s g i b t w o h I z. u d e n k e n ! 
Außerdem wird dadurch der Staat zwangisläufi . 

Einnahm�n bei . �.a0folgenden der jagd anhängig�n 
1
� Seinen 

empfindlich geschad,gt, und zwar be i aktor,en ,
1. den Jagdverpachtungen, " 
2. den Jagdscheingebühren, 
3. den Steuern, 
4. den Beschäftigungen im Jagddienst, 
5. den Aufwänden bei Jagdbetrieben, 
6. dem W,ert und der Verwertung des Wildes 
1: den sonstigen Werterzeugnissen (Fremdenverk�hr 

und ' Devisen) 
8. den ideellen Werten. 
Wie weit verzweigt die obigen einzelnen S 

dur<1: das Herausgreifen . der Sparte Steuern �:ben sind, soJJ 
gezeigt werden, denn mit der Jagd sind im 

z m Leser auf. 
1. die Einkommensteuer, usammenhdnge-2. die Körperschaftssteuer, 
3. die Umsatzsteuer, 
4. die Urkundensteuer, 
5. die Bürgersteuer, 
6. die Gewerbesteuer, 
7. die Grundsteuer, 
8. die Hundesteuer, u-nd 
9. die Jagdsteuer. 
Der bedeutende Schaden trifft daher 'eh 1 d eh d S n1 t nur d . ze nen, son ern au en taat; darum U h"dl'ch 

e.n ein-
Wildschützen und SchlingensteUer Abrec

n

h
sc a 1 '.11achu,ng der 

· ht d W · · ' 
nung mit dies · vern1c -en er eise, wo immer nur möglich. 

· en 1-n

Die m enschli ehe ��f,t, 
und ihre Verstellung im Spiegel der Gerichtsgraphologie 

Von Prof. HANNS SAPPL 

(Fortsetzung von Nr. 2) 
Ständig gerichtlich beeideter Schriftsachverständiger beim Landesgericht Salzburg 

2. Die Ausdehnung der Buchstaben. (Schriftweite und Schrift
höhe, größer oder kleiner werdende Wortenden. Höhenunter
schiede zwischen Kurz- und Langbuchstaben, größer und kleiner 
werdende Buchstabengruppen.) 

3. Die Schwere der Buchstaben. (Druckgebung, Stärke und 
Verlauf des Druckes.) 

Das Buchstabenbild 
1. Der sogenannte Duktus der Schrift. (Kurvenschrift, Bogen

schrift, eckige Schrift.) 
2. Anstriche und Schlußstriche. (Schlußbogen und Schluß

haken.) 
3. Weglassung und Hinzufügung von Schriftbestandteilen. 

(Schnörkel und Schleifen, Schleifenerweiterungen und -verengung.) 
Anbringung der Einschleifung beim t, f.) 

4. Durchbiegungen und Abbiegungen der Langbuchstaben 

und der Kleinbuchstaben. 
. _ 5. Stellung, Setzung und Form der i-Punkte, der Umlaut
Aeichen (die Doppelstriche im ä, ö, ü), der u-Haken, der 
�uerstriche im lateinischen t, T, F, der Trennungszeichen, Satz-

zeichen, Prozentzeichen ; die Gestalt der Paragraphe, Punkt 
hinter dem Namenszuge. 

6. Eigenartige Buchstabenformen. 
7. Krankhafte Bildungen. (Zitterschrift, Lücken i.n den Grund

strichen oder Haarstrichen.) 
In vorstehender Zusammenstellung sind die wesentlichsten 

Punkte angeführt, auf die sich die Vergleichung. . der Schrift
proben zu erstrecken hat. Selbstverständlich ist die Ueber�icht 
nicht erschöpfend, sie enthält aber alie wichtigen Merkmale für 
die Identifizierung einer Schrift. 

Nach diesen Gesichtspunkten sind die zu vergleichenden 

Schriftproben genau durchzuführen, und zwar so gründlich, daß 
man die einzelnen Formen geradezu auswendig weiß. 

Um nun zu einer Entscheidung darüber zu kommen, ob zwei 
Schriften identisch sind oder nicht, wäre es falsch, di,e fest
gestellten Ael-inlichkeiten einfach zu, summieren und zu sagen : 
Die beiden Schriftproben stimmen in so und so vielen Ver
gleichspunkten miteinander überein, mithin rühren sie von der
selben Person her. Die aufgefundenen Aehnlichkeitspunkte sind 
nämlich für die Beurteilung der Identität keineswegs gleichwertig. 

Um das richtig zu verstehen, müssen wir uns vergegen
wärtigen, daß das Schreiben durch die tägliche Uebung eine 
größtenteils mechanische Willenshandlung geworden ist, deren 

Verlauf im einzelnen Buchstaben uns nicht soweit zum Bewußt-
Aein kommt, daß wi.r uns über die Bildung jedes einzelnen Buch
�taben Rechenschaft geben kön.nen. Das gilt weni.g-stens in vollem 

Umfange für die natürliche, ungezwun.-gene Schrift. Wenn wir 
zwanglos schreiben, so achten wir nicht genau auf die beson
deren Formeigenschaften aller Buchstaben. Namentlich diese Buch
stabenbestandteile, die für den ä u ß e r e n  E i n d r u c k der 
Schrift nicht von Bedeutung sind, beachten wir beim Schr�iben 
nicht; wir schreiben sie im Zuge der Wörter rein automati,scl, 
nieder in der Form, die wir uns durch die fortgesetzte Uebung 
angeeignet haben und die unserer Schrift das Persönliche, von 

anderen Schriften unterscheidende Gepräge gibt. Alle nicht 9tark 
ins Auge fallenden Schriftbesonderheiten sind deshalb für die 
Beurteilung der Identität die entscheidenden. Sie haben bei der 
Summierung der festgestellten Aehnlichkeiten einen viel höheren 

Wert, als zum Beispiel die Form des Großbuchstaben, di-e 
Schriftlage, die Druckgebung, die Größe der Schrift zu anderen 
Schrifteigenschaften, die allzusehr abhängig sind von dem wech
selnden Willen der Formgebung. Je unwillkürlicher ein Schriift
bestandteil entsteht, um so wichtiger ist er für die lnd:ividuafität 
der Schrift! 

Man wird nicht selten Schriften finden, welche i.nfolge der 
gleichen Schriftlage und Druckgebung oder durch ihre Größe
einander ähnlich erscheinen. Das Vorkommen solcher Aehnlich
keiten hat auch zu der ziemlich verbreiteten Ansicht geführt, daß 
es sogenannte Doppelgäng,erschriften gäbe, ein Einwand, den 

man namentlich in Gerichtsverhandlungen von seiten der Ver
teidigung leicht zu hören bekommt. D o p p e I g ä n g e r s c h r i f. 
t e n g i b t e s a b e r n i c h t, e b e n s o  w e n i g w i e e s 

n i c h t  z w e i  v o l l s t ä n d i g  g l e i c h e M e n s c h e n  g-i b t. 
·Die ähnlichen Schriften, die für Doppelgängerschriften gehalten 
werden, weichen stets in den beim Schreiben unbeachtet blei
benden, verborgenen Einzelheiten voneinander ab, so ähnlich 
sie auch sonst dem oberflächlich Prüfenden erscheinen mögen. 

Zu den Schrifteigentümlichkeiten, die von dem Schreibenden 

selbst fast nie beachtet werden, gehören unt-er anderen folgende: 
Die charakteristischen Unterschiede in der Randbildung, die 

Zeilen und Wortabstände, Richtung und Verlauf der Zeilen, 
die Abstände zwischen den einzelnen Zeilen und Buchstaben, 
Trennung und Bindung der. Buchstaben. 

Man bringe sie aber einmal unter dds Vergrößerungsglas und 
man wird staunen, wie verschieden sie i-n den ei•nzelnen Hand
schriften erscheinen. Fast niemals zeigen si,e sich als streng kreis
rund, sondern als Abdrücke der Federspitze, die indes nach der 
Verschiedenheit der Hand, die die Fder führte, sich in ganz 
bezeichnender Weise voneinander unterscheiden. Bald sind sie 
mehr eckig, bald mehr rund, hier nähern sie sich einem Dreieck, 
dort einem Viereck, ein andermal wieder s ind sie in der Rich
tung der Schrift mit einem schwanzartigen Ansatz versehen, kurz 

· sie zeigen eine solche Verschiedenheit, daß schon die Unter
suchung der i-Punkte unter dem Vergrößerungsglas allein oft
genügt, um den Unterschied zwischen einander ännlichen Hand
schriften feststellen zu können. Aehnlich wie mit den i-Punkten 
hält es sich auch· mit den u-Haken und mit den UmlaUtt
strichen. (Mager.) 

Der Beachtung beim Schreiben unterliegen meistens die an
geführten Aeußerungen der Schreibbewegung: die Schriftlage, die 
Schriftweite und Schrifthöhe sowie die Druckgebung, also gerade 

-MOBEL
SONDERANGEBO T FCJR GENDA RMERIEBEA MTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU . . . . S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 

,NUSS, BIRKE, MAHAGONI . . . S 4475·-

WOHNZIMMER, KOCHEN, EINZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GüNSTIGEN PREISEN 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 

WIEN VIII, BLIN D EN GASSE. NR. 7-12 

Auto - Provinzversand / Zahlungserleichterungen 

Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

Sie hat au1gedient !
Jeder Einbrecher öffnet 
spielend a I t e Kassen. 
Schützen Sie lh, Eigen
tum rechlleotig durch 
eine moderne 

WERTHElffi·KRSSE 
WltN l. wttNHIIIGSfR. )l. U. TU ll 4.4. S,..U 
WIIN 1, WAlflSCMCASSl U, Tll I JS-JOI 

Auf der 
Wiener frühjahrsrnesse: 
Rofundeng�liinde, Halle XX, 
Messestand 1239/41 

19 



diejenigen Bestandteile, von denen der äußere Eindruck einer 
Schrift am meisten abhängig ist. . 

Mit Vorsicht sind bei der Vergleichung auch Buchstaben
fo'rmen einzuschätzen, die uns besonders eigenartig erscheinen. 
Es kann nämlich leicht vorkommen, daß man eine Buchstabenform, 
die nur provinzieller oder gar ausländischer Natur ist, als- be
sonders kennzeichnend für ihren Urheber ansieht. Selbst wenri 
aber eine re.in persönliche Buchstabenform vorliegen sollte, darf 
man nie vergessen, daß die Herstellung solcher eigenartiger Buch
staben fast immer mit besonderer Aufmerksamkeit geschieht, denri 
ihr Urheber wählt sie in der Regel, weil sie i'hm ausnehmend 
gefallen, er wird also auch auf ihre Niederschrift besondere 
Aufmerksamkeit verwenden. 

Nur selten wird er solche Buchstaben ganz automatisch, ohne 
sich der Eigenart noch bewußt zu werden, niederschreiben. 
Eigenartige Buchstabenformen können deshalb die Kette der 
übrigen Aehnlichkeitserscheinungen zum Beweise schließen, sie 
haben aber immer nur eine ergänzende, nie eine entscheidende 
Bedeutung. 

Zu beachten ist ferner, daß sich charakteristische Schreib
eigenheiten häufiger in "ausgeschriebenen" Handschriften finden, 
als in den Schriften von Schreibungewohnten und Kindern. 
Diese Erscheinung gründet natürlich- auf dieselbe Ursache,· aus 
der wir die unentwickelten Schriften zu den graphologischen 
nur beschränkt deutungsfähigen rechnen mußten. 

Mön darf nic�t erwarten, daß au.eh bei ungezwungenen 
Schriften, die von derselben Hand herrühren, alle Schrifteigen
heiten so vollkommen wiederkehren, daß sich dieselben Wörter 
photographisch genau gleichen. Eine absolute Schriftübereinstim
mung gibt es nicht. Sie ist schon deswegen nicht möglich, weil 
die Stimmungnslage im Menschen nie dieselbe bleibt, und die 
Schrift von der Stimmung recht erheblich beeinflußt wird. Di,e 

- hierin begründeten Schwankungen du Schriftform treten natür
lich besonders stark b�i solchen Pers?nen in Erscheinung, 
welche leicht erregbar sind und dem Einflusse der Stimmung 
nicht widerstehen können. Ruhiger veranlagte, beherrschte Na
turen schreiben gleichmäßiger. 

Auch das Schreibmaterial, namentlich das benutzte Papier- · 
Format, übt einen nachweisbaren Einfluß auf die Formung der 
Schriftstücke. Ebenso ist es nicht gleichgültig für den Ausfall der 
Schrift, ob man im Stehen oder Sitzen, ob man am gewohnten 
Arbeitsplatz oder unter ungünstigen örtlichen Verhältnissen 
schreibt. 

Alle diese Einflüsse verhindern zwar, daß die Schriftproben 
ein und derselben Person nicht absolut gleichen, sie reichen 

aber nicht aus, um die Identifizierung unverstellter natürlicher 
Schriften unmöglich zu machen, denn ihre formverändernde Wir
kung erstreckt sich nicht auf die entscheidenden intimen Einzel
heiten der Schrift, sondern mehr auf die Aeußerlichke1-ten, 

(Fortsetzung folgt) 

* 

Von Gendarm GOTTFRIED KELLERER 
Ge ndarmeriepostenkommando Vöcklabruck, Oberösterreich 

* 

Glitzernd wi•e ein Silbermeer, 
unendlich ihre Zahl; 
leuchten sie vom Himmel her, 
zu uns'rem Erdenball. 

Sehnsüchtig werfen ihren Blick, 
die Menschen hoch zu ihnen; 
leiten sie doch das Geschick, 
dem ni·emand kann entrinnen, 

Märchenhaft ist uns ihr Licht, 
bezaubernd jede Nacht; 
bis daß der Tag i1hr Leuchten bricht, 
auf ihrer hohen Wacht, 

* 

Die Illustrierte Rundsd,au der Gendc1rrr:erie erscheint einmal monatlich. Nach-
1 :fruck, auch dUSzugsw�ise, nur mit Zustimmung der Redaktion. Textänderungen 

bleiben vorbehdlten. Im fdlle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 
Lieferun?=i oder Rückerstc1!:tlm9 bezdhlter Bezugs9ebühren. G�rich�sstand Wie� 1 
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CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBERA.G. 

WIEN VI, BRUCKENGASSE 1 
Telephon B 27 5 85 

Telegrammadresse: Fa r b n e u b e r W i e n 

liefe r t  s eit 1865 

Chemikalien und technische Drogen 

für Industrie, Gewerbe und Handel 

Direkte Europa- und Obersee-Importe 

M.A�W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM. STRAGER & CO. 

WIEN XIV/89,HUSTERCiASSE 3-11 
TEL. A3I 479, A31480, A38453 

Be
_
nzlntankanlagen Service-Stationen Farbspritzanlagen 

Luftkompressoren Pneupumpen 

STABIL FAHRBAR 

Autohebebühnen Schmierstationen 

Wa s s et r wi r b  e I b r f2: m s  cz: n System Junkers für Motorenprüfstände 

Kontrahenten sämtlicher staatlicher und städtischer Betriebe 

Bei der Wiener Messe und bei der Deutschen 

Industriemesse in Hannover · 

J.eluci./-lf.R,ihuuJ, und ({} e;cwalUUUJ 

WI E N  111, HA U P TSTRA SSE 68 
Telephon U 17 5 65/14 
Postsparkassenkonto 31. 939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 
Bauer, Wien VIII, Josefstädter Straße 705 

Telephon A 29 4 60 

1 

Ei.gentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.

Major Lutschinger und Dr. Gröger), - Herausgeber: Gend.-Kontrollinspektor 
Hochstöger, Gend.-Revierinspektor Beier und Gend.-Bezirksinspektor Herrmann. 
- für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Rittmeister Käs. - Alle Wien III, 
Hauptstraße 68, Druck: Ungar-Druckerei, Wien 111, Ungargasse 2, 

________ :K.Jr-UII/Unal11-ättel 

Edgar Grove �-nd seine V_erlobte Lois Mali sprechen 
1. 

ktor Steiner uber die Ere1gni•sse, die zum Verschwin-
rnit lnspe Miß Clara Keml='., führten. "Sie war wahnsinnig in 
den von

1
• bt" sagte er, und gestern waren wir auf einem 

mich ver ie 
d 'ich sagte ihr, daß ich Lois heiraten werde. 

Ausflug un 
u weinen und drohte Selbstmord zu verüben.

S·e begann z
ll in Und ni•emand hat sie seither gesehen." i ß sie a e , 

Ich lie 
Grove und Lois gehen zu der Stelle, wo Grove 

2 Steiner, 
letzten Male gesehen hat. Steiner fragt Grove 

d Mädch�n zum
l nge seid Ihr zwei verlobt?" Lois antwortet: as . · Wie a "W s· d ·t · d und Lo1sM: ate „ Steiner: 

k 
a;�n 

L 
_1e 

I ch
am

t 
I e 1,

1
nvers.�a

S
n 

lb
en,. 

,"Zwei on 
I 

· zusammen am . 01s a sorg os: e st-
d ß er mit C ara 

mag ein Don Juan. sein, aber ich weiß, 
v!rständlich ! Ed

h
gar 

• klich liebt!" Stei•ner: "Wie war Clara be-
m1c wir 

h daß er nur 
sagte es i m. 

kleidet?''. . Grov

E
e 

tfernung vor. der Stelle, wo Grove Clara 
3. E1n1ge n 

(Auf I H s u n g im 

verlassen h<1ben will, entdeckt Inspektor Steiner einen ver
lassenen Brunnen. Er geht hin und hebt eines der Bretter 
ab, di€ ihn bedecken. Als er seine Taschenlampe rn den 
dunklen Schacht aufblitzen läßt, entdeckt er am Boden des 
trockenen Brunnens die Leiche Claras, Steiner holt Hilfe herbei 
und sie bringen Claras Leiche ans Tageslich't. Stei,ner untersucht 
sie sorgfältig . 

4. Steiner fragt Grove, was für Schmuck Cla1a getrogen hat.
Grove: "kh kann mich nicht erinnern." Stei,ner: "Warum glau
ben Si·e, c;laß sie zum Brunnen gegang•en ist?" Grove: "Um
Selbstmord zu verüben." Steiners Augen werden stahlhart. "Es 
war kein Selbstmord", sagt er, "sie wurde ermordet! Im 
Namen des Gesetz,es, Sie sind verhaftet!" Er  deckt ein�n 
Schlag ab und bringt Grove mit einem wohlgezielt<::n Schwin
ger zu Boden. Welch€s Beweismaterial hat Steiner auf den 
Gedanken gebracht, daß ein Mord vorlag? 

nächsten Heft) 
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GRAZ, NEUTORGASSE 5, NEBEN DER FRAN ZISKANERKIRCHE 

Das Haus dftr Qua1·11a··1 Bequeme Teilzahlung / Annahme von Hausrats- und 
.., Interimsscheinen / Zustc,llung mit eigenem Lieferauto 

" 
Dinge tun Dir not: 

Luft 

Wasser Sonne 

und das gufe 

G,Patenbrot 

Spafenbrof „ Werke, Linz 

SohrröOer Starke Gebrauchsräder 1owle Sport-

und Rennräder In größter Auswahl! 

G. 'Doppler, LINZ,ALTSTADT 30 

Seil 1891 führend in der 
Erzeugung moderner 

Jagdgewehre 

BENEDIKT Winkler 

Ferlach 
Kärnl8n 

Ruf 621 

frslklassige BockbücheOinlen, Drilling�, Schro�Do_ppelOinlen, Büchsflint�n,Mauser• 
slulzen, Plrschslulzen usw. - DurchfUhrung samtl1cher Reparnlur.en: Z,elferor?�r
monlagen, Umscbäflungen, Einlegen neuer Läufe. Kugel- und Schrolmumlion 

SOLIDE PREISE! 
LuNgewehre, Kai. 4"5 mm, mit glattem Lauf . . • S 260'-
LuNgewehre, Kai. 4•5 mm, roll gezogenem Lauf . • S 282'� 

2-2

· Verei n igte

Far b en- u nd Lackfa b r i k e n 

Finster, Mack & c1E.
Wel s, 0.-0. 

* 

A l le Anstrich

m ittel für Han

del, Gewerbe 

und Industrie 

in erprob ten 

Oua l i täten 

{Schutzmarke 

Flam uco) 

Lämpchen für Taschenlampen und 

Fahrzeuge, Skalenlampen 

MARKE: 11 f E RAM II erzeugt

PHILIPP RAUSCHER 

Wien XIV, Hütteldorferstraße 227 

Fernruf A 31 4 73 

Schärding er 
ERSTE ZENTRAL-TEEBUTTER-VERKAUFS

G E NOS SENS C HAFT I N SC H Ä R D I N G, R. G. M. B. H. 

Größte und älteste 
MI LC HWI RTS C HAFTU CH E ERZEUGER V EHE I NIGUNG ÖSTER REICHS 

3JiWJ.ei.H.udtwt.g.eH. 

auslTAHL 

ßno. Sinns 21reilentnaler 

Kartei- und Registrierschränke, Flügeltür
schränke, Organisations- u. Suchungstische, 
Plan- und Zeichnungsschränke, Karteipulte 
für Großkarteien in Standard- und Sonder-

ausführungen 

].o.J� � 
Wien 17, Stöberplatz 10 
Telephon A 2i O 92 

V e r la n g e n  S i e  kos te n l o s e  O f f e r t e  

Feuerschutz durch 

rf) 11-iwun 
HA NDFEUERLÖSCHER 

E r z eu gu n g  vo n Di�h tu n g e n  
für die Kraftfahrzeug- und gesamte 
Industrie aus Kupferasbest, Asbest, 
Klingerit „1000", Pappe, Karton, Gummi, 
Kork, Papier, Kupfer, etc. INCi. MACiG & eo.

Wien III, Untere Viaduktgasse 35 
Telephon U 13 3 r9 

Achtung 
Abonnenten ! 

Wir bitten, mit dem der 
Jännemummer beiliegenden 
Erlagschein die Abonnement
gebühren für das Jahr 1951 

einzuzahlen 

Wichtige_ Neuerscheinung: 

Kommentar zum 
Amtshaftungsgesetz 
mit den Materialien und einem ausführlichen 

Quellen- und Sachverzeichnis 

von 

Dr. Edwin Loebenstein und Dr. Custav Kaniak 
Ministerialrat Rat des 

im Bundeskanzleramt Verwaltungsgerichtshofes 

Umfang: Groß-Oktav, XII, 251 Seit-en. 
Preis: broschi-ert S 44.-, gebunden S 52.-. 

Durch das Amtshaftungsgesetz ist di,:: 1-t F d h zivilrechtlicher Haftung der R
a 

h-
e _?r ernng 

nd
ac

s schuldhafte Verhalten aller Staatsi�ga
tstrager

d 
f
f
�r 

a V II · h d G ne un ur . d n in o z1e ung er esetze sch ldh f Je e s h d r··11 d u a t ZU-

f .. ten c a en er u t wor en. Die Verf d· ge ug d V I asser, ie 
1 Fachreferenten en erwa t�ngsreformausschuß des a 5 • nalrates beratend zur Seite standen hab Nat10 H . h , en 1n 
. sern Kommentar unter eranzi.e ung der einschlä-d_1 e 

Rechtsprechung alle Probleme der Amtshaftun g1gehö f
e

nd behand
e lt. Der Band stellt für alle Be� 

e rsc, P und Staatsorgane einen unentbehrlichen Ar-
höroen 

beitsbehelf dar. 

beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Zu 

Verlage Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16. 

G. m. b. H. 

WIEN VI, MOLLARDGASSE 69 
TEL. B 26 2 61, B 24 007 

G8grlindet 1875 

PERSICANER & CO. 
Wi8n 1, Schotten ring 25, A 11 0 55 u. A 11 0 57 

Technische Gummi- und Asbestwaren, Dichtungsmaterial, Ar
maturen, Technische Bedarfsartikel, Treibriemen, Förderbänder 

PARFUMERIEN UND SEIFEN 

FABRIK: 

WIEN X, PERNERSTORFERGASSE 57 

TEL. U � 5 �. U 42 2 12. U 40 4 H 

MEM ROTPUNKT-ERZEUGNISSE 
SIND IN ALLEN FACHGESCHNTEN ERHÄLTLICH 

METALLWARENFABRIK 

MILAN PREKAJSZ-KY 

Taschenlampen 
Fahrradbeleuchtung 
diverse Zieh arbeiten 
sowie sonstige Metallmassenartikel 

WIEN XIV, CiOLDSCHLAGSTRASSE 181 
TELEPHON A 39081 
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TEXTIL-HANDELSGESELLSCHAFT M. B. ij. 

,,1�"

Bisher Hunderte zufriedene Kunden 

aus den Reihen Ihrer Kollegen 

Sämtliche Herren- und Damenbekleidung sowie 

Schuhe gegen zin,enfreie Zahlungserleichterung. 

Kaufanweisungen können bei allen Vertrauensleuten 

der Gewerkschaften behoben werden. 

WIEN VII NEUBAUGASSE 28 · TELEPHON B ßO 5 85, B 36 307 · LINZ, BAHNHOFSTRASSE 

Gronil 1iotelOonhons,Semmeringuu4om1 
das m o d e r  n s t a u s g es t a t t et  e Haus mit Appt1rlemen!s, Privalbade

zimmern, Gesellschaflsräumen, Liegeterrassen und i!!llen Bequemlichkeiten 

Fünfuhrtee, Bar, Hotelkino, Turn- und Sporlplälze, Großgaragen, mit 
'• 

Ta ges p e n s i o n ,  Woch e n e n d- u n d  Au fentha lts-Ar r a n gements 

d/_,unel,dwuµn; · rh.weli dm Ö.tlLPN.i.ehiuJu (l)e1ckelwJ.h.imJ-, Wun /, (]yu_[LJ<ie/uh<a.$e 7 

Telephon B 27 500, oder Semmering, Hotel Panhan:; Telephon 3 oder 66 * 
., , 

1 




